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- - - -7- ~ -s^y ^se»w-^*„ fl 

ß.*. -c^ 

y .̂Y,  ̂  ̂—^&ŹŹZźT~ 

^•i. 

i' 



yf 

Sammlung 
aller 

bisherigen Schriften 
welche durch die 

auf den ordentlichen Landtag vom zo> August 179* 

gebrachte 

vorlaufige Darstellung der Bürgerlichen Gerechtsame 

veraalassct worden. 

prni 

Mitau, 

gedruckt bey dem Hochfurstl. Hofbuchdrucker I. F. Steffenhagen 



Nro. i4 

Vorläufige Darstellung 
einiger 

H a u p t - A n t r ä g e  

betreffend 

die Gerechtsame des Bürgerlichen Standes 
in 

den Herzogtümern Kurland und <EemsQ(letv 



Durchlauchtigster Herzog, 
Gnädigster Fürst und Herr t 

autoe Bürqer waren die eisten, welche um die Mitke des zweiten 
Jahrhunderts feit dem Jahr 1157 ftd; in Li^stand ansasng med fen, 

und in jenem fo wie in den folgenden Jahrhunderten, durch sortdauernde 
Kreuzzüge vereint,mit dem zur Hülfe gekommenen Adel, eme solche ^tcatS« 
Verfassung, in dem bekanntlich diese Herzoqchürner mit in sich bereisenden 
tieflande zu Stande brachten, wodurch der Bürgerstand nicht allein Teil­
nehmer an den öffentlichen StaakSverhandlui'gen winde, sondern oud) für 
ftd) in den gegründeten Städten besondere Privilegien bercnh t'rc, und ein 
uneingesd)ranktes Red)t auf jandesbeschlichkeiten, .qlcid) dem Adel, erwarb. 
Zur Zeit der Unterwerfung an unsere gegenwärtige Alle! durchlauchtigste 
Obei Herrschaft, nahm auch der Bürgerstand durch seine Abgeordnete an 
tiefer wichtigen Staatsverhandlung Theil, und erhielte, fo wie tie tibriqm 
Mitstande, alle bis dahin gehabte Staats - und Privatrcchte ohne Ein' 
schrankuna, und vielmehr mit der versicherten z> m Theil mid> wirklich, zu w 
Beispiel, durch die zur erbeigeurt>umltti>cn Dispcsttion gesd)ehene %:rat te: 

rung der Lehne in Erbgüter erfolgten Vermehr«! g und Verbesserung kW 
Uch bestätigt, welche Wahrheit vorzüglid) auö rem UnterwerfungSverrr^e 
vom 2g. November 1561,besonders in den Artikeln: Sed quia praedicto 
Principe &c. lta tandem polt varios &c. Cum autem in ccn-
ditionibus &c. Dedimus praeterra fidem &c. Ornnia etiam 
eorum jura &c. Praeterea reeepimus &c. Et quiequid publice 
vel privatim univerfis et fingulis &c. hinlänglich zu ersehen ist. Alles, 
was seit der Zeit in Ansehung der Rechte des Bürgerstandes in dies.n Her-
zogthümern vorgefallen ist, dient zum auffallenden Benspiel, wie sehr 
Staaten mit Staaten im gleichzeitigen Fortschritt in ihren Stactsverande-
Hingen kontrastiren. Nachdem durch auffallende Erfahrung die Wahrheit 
genugsam bewahrt worden, daß der Büraerstand, ohne irgend einige aus 
der Geburt herzuleitende Vorzüge und Vorrechte, einzig und allem durch 

Kultur 



6 
Kultu? de? Wissenschaften, Künste und anderer Gewebe sich um den 
Staat tmb ferne. i)jii£i)ürger verdient 311 machen suchet, und eigentlich kein 
Reich, kein Staat, wo dieser aus deneben erwähnten Ui fachen so schätz­
bare Stand genng gescl'atzet, und dessen persönliche Achtung, so wie dessen 
Wohl rmd Recht, der W lliühr anderer Stande untergeordnet wird, im 
blühenden Wohlstände stehen oder dazu gelangen könne; haben große Rei-
che mit äusserster Sorasalt es sich angelegen seyn lassen, ;ur Verbesserung 
ihres vorigen unkultivirten Zustandes, diesen Mittelstand sogar neu zu 
schaffen und zu bilden, auch mit konstnutionsmäßiaen keiner Wislkühr an-
derer Stande rintergeordneten Gerechtsanren zu beglücken. So h^benEng-
land, Holland und mehrere Europäische Staaten, ihren großen blühenden 
Wohlstand der frühein Einrichtung einer so weisen als menschenfreundlichen 
Staatsverfassung zu danken. Selbst die erst neuerlich silbst ständig ge-
worrene Amerikanische Staaten steigen mir erstaunenöwürdiqer Schncll'g-
Zeit zu einer Kolossischen Hohe der Glückseligkeit, durch die Anordnung der 
weisen Staarsgesetze: daß alle Glieder ihrem Ursprünge nach sich gleich ge-
macht sind, und b!os erworbene Verdienste ten Wenh und die Vorzüge 
sincS jeden CtactSbürgers bestimnren. Ja das sonst so kultivirte, jedcch 
bmxl) seine in diesem Falle mangelhafte Staatsverfassring bis zum Rande 
des Verderbens gediehene Frankreich, hat es endlich für nothwendig gcftin-
den, den Grundsätzen der wahren Aufklärung gemäß, mit gänzlicher )luf-
Hebung des alten staatöverderblichen EystemS, vmch die, vorzüglich mit 
dcm größten Edelmuthe von Seiten des Adels geschehene Aufopferung im* 
strittig gehabter Von echte, den niedern Ständen geschehenen Mittheiiilng 
günstigerer Staatsrechte und die gehö> ige Ausgleichung der Vortheile und 
lasten, eine a'ückseliaere Staatsverfassung vorzubereiten. Dagegen hat 
der Kurlandische Bütgerstand. chngeacbtet dessen, daß durch vielfältig 
vergossenes Büraerblut und aufgeopfertes Vermögen, schon seit der Guite 
dung des Lieflandlfchen Staats, demselben alle konstitntionsmäßige Ge-
recktsame, weiche in aiidern Staaten aus weiser und menschenfreundlicher 
Politik dem geschaffenen Bürgerstande erst bcngeleget worden, errunaen 
und e' worben gewesen, bis hieher mit iiniigstem Schmerz anstatt der in den 
UnkerwerfungSverträgen neeb zugesicherten Vermehrung seiner Gerechtsame, 
vie'niehv nach dem gewöhnlich das? schwächere Theil treffenden Schicksals 
die größten Schmaler ungen seiner schon zur Zeit der Unterwerfung gelobten 
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Rechte erlitten, auch aller wiederholten Versuche unb selbst der sur dies-
Herzoaihümer von der Allerhöchsten Oberherrschaft im Jahr 1774 verfaß­
ten Konstitution ungeachtet, zur Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
nicht gelangen können. Jem ehr die Lange der Dauer die Größe des Leidens 
vermehrt, jemehr zunehmende Auf! lärmig den wahren Werth der Rechte 
der Menschen und ihrer Verhaltnisse gegen einander kennen und bestimmen 
lehrt, destomehr suhlt der Kurländische Bürger stand den größten Nachthei! 
von den erlittenen Verletzungen, und destomehr sehnet er sich die gewünschte 
Zeit bald eintreten zu sehen, da die Ursachen der ihn drückenden Beschwer« 
den völlig gehoben, auch die Rechte und Mittel hergestellt und gesichert 
werden sollen, wodurch er nicht allein den ruhigen Genuß seines gewissen 
bestimmten AntheÜS an der Glückseligkeit dieser Staaten erlangen, sondern 
«uch seine Thängkeit für die Erhaltung und Beförderung des allgemeinen 
Wohls mit beforgt zu feyn, würlsam zeigen kann. So sehr die Aufrecht» 
Haltung oder Herstellung der bestehenden oder verletzten Rechte der Mensch* 
heit, ein so würdiger als edler Gegenstand der Fürsorge gerechter- Regenten 
nnd Vater ihres Volks sowohl, als wohlgesinnter Staarsbürger ist, um 
so zuversichtlicher hoffen wir auch gegenwärtig, da die zum Glück der 
Menschheit sich wohlthatig verbreitende Aufklarung, schon langst in diesen 
Herzogtümern eine so gerechte als menschenfreundliche DenkungSart ver­
anlasset hat, durch Ew Hochfürstl. Durchlaucht Landesvaterliches Beftrs-
ben und ein edelmüthiges Mitwürfen Einer Wohlgebohrnen Ritter - und 
Landschaft, alle unsere Leiden und Beschwerden zum Besten der gemeinsa­
men Wohlfahrt ein Ende gemacht zu fehem In Betracht mancher neuer-
sicher unglimpflichen Versuche und Deklamationen w der unsere schon ge­
nugsam verletzte Gerechtsame, finden wir es für nöthiq, ohne Verzug, 
jetzt zum Vortrage einiger Hauptbefchwerden zu eilen, und solche Ew. Hoch-
fürstlichen Durchlaucht mit der flehentlichen Bitte zu unterlegen, Höchst-
dieselben wollen huldreichst geruhen, selbige auf die übliche Weise Einer 
Wohlgebohrnen Ritter- und Landschaft gleichfalls zur Erwägung und Be-
rsthschlagung mitzutheilen, damit darüber auf dem nächstem saftenden or­
dentlichen Landtage mit Derselben und den da'.u zu berufenden Bevollmäch­
tigten der Städte, als Repräsentanten des Bürgerstandes in diesen Her-
zo thumern, wo möglich, eine gewünschte Auskunft zur Zufriedenheit aller 
Theile zu Stande gebracht werden könne» 
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-Gekost erwarten wir demnach von Ew. HochArstlichen Durchlaucht 

die gerechtsamste Erhörung der diesem unterthänigsten Gesuch beygefigtett 
Zutrage, und ersterben in tiefster Ehrfurcht und Devotion, 

Ew. Hochfürstlichen Durchlaucht 
untertdänigstgehorsamste 

samtliche Städte und vereinigte Glie-
der des Bürgerstandes der Herzoge 
thümer Kurland und Venigallm. 

ProcL den 12ten Julius 1790. 
Hochfürstl. Canzeley. 

Nro, 3* 

erste Antrag betrist das Theilnehrnen des Bürgerstanbes an btn 
jandtaglichen Verhandlungen. — Die Ansprüche ans dieses Theil-
nehmen haben keine stolze Absichten zum Grunde, sondern eit-zig und ei­
le in gereckter Trieb zur eigenen unmittelbaren Fürsorge uno Mitwürkung m 
Angelegenheiten, die unser Leben, Ehre und Vermögen betreffen, und zur 
Verhütung nachtheiliger fremder Dispositionen darüber, ist der untadelnS-
würdige Bewegungsgrund zu diesem Gesuch und die endliche Berichtigung 
dieses Punkts wird für uns desto angelegentlicher und dringender, da es 
der Bürgerstand bisher mit dem größten Schmerz erfahren hat, wie sehr 
die Konstitutionsmaßige Gerechtsame des Bürgerstandes, durch die mei-
stentheils ohne dessen Zuziehung vorgefallene Landtagliche Verhandlungen 
und Nichtbefolgung der vorhandenen Verfügungen verletzet worden sind. — 

Die an sich rühmliche und große Sorgfalt, welche Eine Wshlqebohr-
ne Ritter- und Landschaft anwendet, selbst unmittelbar ihre Angelegenheiten 
wahrzunehmen und solche keiner fremden Behandlung zu überlassen, bestar-
ket schon genugsam die Wahrheit unserer Behauptung. — Ja ohne die­
ses Recht zum Teilnehmen an den Landtaglichen Verhandlungen, hören 
die Glieder des Bürqerstandes auf, Bürger eines freyen Staats 511 seyn, 
ihre Konstitutionsmaßige Rechte werden fremdem Willkühr untergeordnet, 
und sie bleiben in der That Unterthanen einer unumschränkten aristokrati-
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scheu Macht, wodurch aller Trieb zur Anstedl'.mg mit Einführung nützlicher 
Gewerbe erstickt wird; wovon die geringe Zahl der Städte m diesm Her-
zogthünicrn und der große Verfall der meisten von diesen wenigen Städten 
zum traurigen Beispiel dient : denn fo lange der Bürge rstaud zur Vcrhü-
tung dieses Nebels nicht durch rmmittelbareTheilnahme für die Handhabling 
und Verbesserung der Staatsgesche mit besorgt seyn kann, ist der Flor der 
Städtischen Gewerbe, mithin auch die Anlegung nützlicher Manufakturen 
und Fabriken, nicht zu erwarten, und Kurland wird noch länger zu seinem 
größten Schaden für alle Arten der daher kommenden Bedürfnisse den Aus-
landem zinsbar bleiben. 

Um so gerechter und billiger ist auch dieses Gesuch des Burgerstandes. 
da solches auf keine Erwerbung eines neuen Rechts abzwecket, sondern blos 
die Herstellung einer eilten Berechtigung betrist. Es ist eine in der Lieflän-
bischen Staatsgc schichte, wohlgegründete, ausgemachte Wahrheit, daß 
vor der Unterwerfung an unsere jetzige Allerdurchlauchtigste Oberherrschaft 
die Städte auch zu den Landstanden gehöret, und an ben Lanbtäglichen Ver-
Handlungen Theil genommen haben. Da nun nach dem Inhalt der vor-
angeführten Artikel der Unterwerfungsverträge auch namentlich den Städten 
ohne die geringste Einschränkung und vielmehr mit Huldreichst versicherter 
Vermehrung, alle ihre alte Gerechtsame bestätiget und zugesichert werben.» 
so sind auch die Kurlandischen Stobte, eben so, als ber Kurlandische Adel, 
Lanbstanbe geblieben, denen so, wie Einer Wohlgebohrnen Ritter- und Land-
schaff, das Recht zukommt, an den Kurlandischen Lcmdtaglichen Verhand­
lungen Theil zu nehmen. Die Kurländischen Studte sind wohl zwar ver-
schiedentlich sowohl im Jahr 1570 als auch im vorigen und biesem Jahr-
hundert noch in ganz neuern Zeiten, in Ansehung ber Landtäglichen Ver­
handlungen zusammen berufen worden: bey den meisten Landtagen ist aber 
i-hre Berufung unterblieben, und auch denn, wenn sie solche Veranlassung 
gen erhalten haben, die Landtage abzuwarten, • so sind sie doch, nicht auf die 
Weife, wie es Landstänben zustehet, zu ber zwischen Standen übliche» Be­
handlung, Beratschlagung und Besch! i essung über die Gegenstände der 
Landtäglichen Verhandlung gelanget. Sie Haben daher zurAbstellmm die­
ser Verletzung ihrer Landtaglichen Gerechtsame mrfg allein schon im Jahr 
1649 den 12ten Februar ein Allerhöchstes Resoons, auch unter demselben 
Dato ein Allerhöchstes Refcript an Sc. Hocbsürstl. Durch!, den HerzoZ 
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Jacob Gottseeligen AndenkewS, fo wie an Eine Wohlgebohrne Ritter - UND 
Landschaft veranlaßt, ungleichen wegen deren Nichlbefolqung im Jahr 1^84 
die bekannte Protestation eingeleget, fondern auch nächst der, ihre alte Ge-
rechtsame sthützenden ReichskonstitMon vom 2offen Decembsr 1764, vor­
züglich in der Allerhöchsten Reichskonstitution vom Jahr 1774, unter an­
dern die Städtische Gerechtsame sichernden Erklärungen noch besonders im 
dreizehnten Punkt die Verfügung bewirket, daß Alles, was bis dahin zum 
Nachtheil der Städte geschehen, nichtig wäre, die Städte auch in die Aus-
Übung der [ihnen zustandigen Gerechtsame eingesetzt würden, und künftig 
auf den Landtagen nichts, was sie beträfe, ohne ihr Wissn und Einwilli-
gung beschlossen werden sollte. So gewiß es also nach dieser Reichskonsti­
tution ist und bleibt, daß alle, zum Nachtheil des Burgerstandes , ohne 
dessen Wissen und Genehmigung gemachte Landtagliche Beschliessungen, in 
Ansehung desselben nichtig und unverbindlich find, fo rechtlich bleibet auch 
unser Gesuch, um die Berufung der Städte, durch die übliche Berufungs-
schreiben, mit Beylegung der zur Landtaglichen Behandlung bestimmten 
Materien, wegen der Abfertigung ihrer Bevollmächtigten, zu allen Land-
tägen , darauf sur den Bürgerstand mit verbindliche, oder dessen Gerecht-
same betreffende Beschliessungen gemacht werden sollen, zu deren Mitbe-
Handlung und Mitbewilligung. Ja, wenn auch keine so wichtige Staats-
gefetze für diefes Recht des Bürgerstandes sprechen möchten, so würde schon 
Billigkeit es rathlich machen, einem Stande, der so viele Glieder enthalt, 
die durch Wissenschaft, Künste und Gewerbe, zun: Wohl des Staats ar-
betten und demselben nützlich werden, auch sogar einen beträchtlichen Theil 
der Staatseinkünfte beytragen, zur Verhandlung der öffentlichen Staats-
Angelegenheiten zuzulassen. Von einem Stande, der ebenerwehntermaaßen 
fo brauchbare tüchtige Glieder enthält, kann man auch gewiß den Vortrag 
solcher heilsamer und guter Vorschlage erwarten, die künftig der Kurländi­
schen Staatsverfassung gewiß Ehre machen und die Glückseligkeit des Lan­
des befördern können. Wir halten uns daher auch überzeugt, daß nach 
einem anständigen Verhältnis den zum Landtage künftig abzuordnenden 
Bevollmächtigten der Städte, nach den Deputaten Einer Wohlgebohrnen 
Ritter- und Landschaft, ein ehrenvoller öffentlicher Zutritt und Empfang 
bei) der Landesobrigkeit sowohl zu Anfange des Landtages, als auch beym 
Schluß desselben für die Zukunft bestimmet und versichert werden wird. 
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Derzweyte Antrag folgt aus wn "bisheiigen Verletzungen de?'Han­

dels- unb Gewerts'Gerechtsame der.Kmlandischen Städte. Auch bet 
Unerfahrenste in den GnmdscHen der Staatswirchschaft ist davon überzeugt, 
daß viele tmb volkreiche Städte, worin Handel unb Gewerbe blühen, star­
ken Absatz und gute Preise der ^andesgefalle Heranlassen., Znithin den 
Wohlstand der Gnterbesthe? und den Werth ihrer Güter vermehren. Ss 
macht zum Beyspicl dasjenige, was allein in der Stadt Mitau von Zan« 
deögesallen verzehret und verbraucht wirb, nach einem sehr maß igen An­
schlage , im Werth wohl dreymal Hundert tausend Thaler akls, welche groß-
tentheilö für solche Bedürfnisse aus bem Lande ausgegeben werben, welche 
der Lanbeseinsaße nicht -füglich gleich weit verführen^ oder in anbern Lan­
dern veräußern kann, oder darf. Diese so betrachtliche Summen, welrf)f 
die Güter im Lande theils von der Stabr Mitau, theils von ben anbern 
Kurlandischen Städten gewinnen, würden aber theils ganz wegfallen, theils 
außerordentlich gcschimchef,mithin die großen Einkünfte vom Viehbestände 
unb vom BrandweinsverLauf, als Hauptgegenstände be6 Ertrages ber 
Güter, zur größten Verringerung des Werths der Güter, sehr verändert 
werden, wenn die Stadt Mitau, so wie bie andern Städte, durch die 
fernere Beeinträchtigung ihres Handels und der sonstigen Städtischen Ge­
werbe, zum größern, oder völligen Verfall gebracht werden sollten. Die 
an sich schon unpatriotische Einwendung: daß in der Stadt Riga Abneh-
IN er zu finden waren und zu ,finden seyn würden.. bleibt gegen diese Bemer* 
kung unstatthaft; detm zu gsfchweigen, daß die Brandweinseinfuhr dort 
verboten ist, und wegen der weitern Entfernung das Verführen vieler Ar­
ten ber Lebensmittel dahin sehr fchwürig ia zu kostbar unb schädlich werben 
möchte; so würbe durch die vergrößerte Alfuhr der Werth der verschiedenen 
Arten der Lebensmittel dort doch fo fallen, daß auch selbst beym gelegentli-
chen Absatz ber Lebensmittel bennoch ein größerer 2tbgang in bem Ertrage 
ber Güter, mithin auch in beren Werthe entstehen mußte» Ja sehr oft er« 
eignet sich aus tiefer Ursache ber Fall, baß schon jehr oft verschiedene Arten 
der Lebensmittel in Mitau und andern Kurländisthen Städten fheurer, alt 
in Riga sind. Diese so einleuchtende unb bekannte staatswirthfchaftliche 
Wahrheiten haben wir um fo mehr zur Erläuterung bes großen Nutzens 
der Stabte für bas Lanb und zur lebhaften Sdnlberung aller, aus ber Fort­
dauer unserer Beschwerbell entstehenden nachtheiligen Folgen vorzutragen, 
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UNS acmüßlget gesehen, well bis hieher ohne gnugsame Erwägung derselbe;:, 
den Städtischen HandelÄ'echten unb Gewerben auf eine gcmeinschadliche 
Weife, großer' Abbruch geschehen ist. Viele haben zeither die Städte mit 
als unerschvpfllche, keines Zuflusses bedürfende Goldgruben gehalten, dar­
aus man für alle, von den ersten bis zu den geringsten Arten der verschie-
deren Lebensbedürfnisse Geld zu gewinnen und heraus zu holen bedacht ftyn 
müßte , ohne dabey auch die billige palric^tische Gesinnung und staatSwirrhc 
schaftliche Kenntniß chatig 511 bezeigen, daß Städte bloß Niederlagen des 
Verkehrs und Geldumlaufs sind, welche ohne Zufluß bald erschöpft werden, 
und man also dem Städtischen Einwohner, der wieder so viele Tausonde fu: 
die benöthigte Lebensbedürfnisse dem jandeseinsaßen zurück giebt, auch vor 
fremden umhei schweisenden Handels- und Gewerksleutm^die ohne wechselsei­
tigen Vortheil für den Landeseingesessenen, mit dein gelösten baaren Gelde 
aus dem Lande ziehen, Schuh zu schaffen, auch einen billigen Vortheil 
und Verdienst zu gönnen, verpflichtet ist, wenn gleich beym umherziehen-
den fremden Handelsmann Etwas wohlfeiler zu haben seyn sollte, weil diese 
etwanige Ueberzahlung durch den vortheilhaften Absatz der Landesf<esalle in 
den Städten wiederum uberflüßig ersetzt wird. Doch müssen wir in Anse­
hung dieser wohlfeilem Preise des auswärtigen Kaufmanns anmerken,, daß 
selbige mehrentheilS eingebildet sind. Theils sind die etwa wohlfeiler ver-
kaufte Waaren auch von einer nickt aenug untersuchten schlechter» Güte, 
theils kann der umhergehende fremde Kaufmann, da er nächst dem hat:hg 
fteyen Unterhalt zu Lande in den Höfen gleim baareö Geld erhalt, viel wohl­
feiler verkaufen, als der Kramer in den Städten, bei) dem gewöhnlich das 
meiste auf Kredit genommen, und denn häufig nach vieljährigem Mah­
nen, also mit Einbüßung aller Vo.rtheile, oder wohl gar nicht bezahlt wild, 
davon der immer zunehmende Verfall des Städtischen Kramhandels zum 
traurigen Beweise dienet. Ein jeder Auslander, der nur einige Staats-
kenntniß hat, wird es gewiß für unglaublich halten, daß bis hieher in die­
sen Herzogthumern der Kramhandel fremder Kaupeute, die nicht dem 
Staate verpflichtet und nutzbare Bürger desselben sind, ganz außerordent ich 
zum wirklichen Nachtheil der Städte und des Landes begünstiget und fast 
der größte Theil der Landeseingesessenen, von ftlbken mit Waaren versehen 
worden, daqegen diese Ausländer ohne allen, dem Lande geschaften wech-
felftitigen Vorthcil, gewiß spottend übe? die schlechte StaatSwjrthschaft in 
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Kurland, mildem Peseten Gelbe aus dem iar.de gegangen sufo, <vĄ 
11 cd) gehen, und ihr Vaterland nnt den gewonnenen Geldern bereichern» 
Sehr per ne weiden die Kramer in den Statten, fo wie es euch schon bis* 
her geschehen, um ihres eigenen Besten willen, durch die mit Waaren c.ue> 
geschickte Wagen das Land mit den kleinem Bedmsnijsen zu versorgen, be-
dacht seyn und die Landesmarkte befhd)en, welche von einiger ErHeblichkeit 
sind. Zur mehrern Ueberzeugung, daß selbst diese unsere Fürsorge fnr die 
Städtische Gewerbe auf patriotischen Grundsätzen betrifft, erklären wir 
hierdurch öffentlich, daß es uns angenehm seyn wird,, wenn Se. Hochfürstl» 
Durchl. die schon vor der Unterwerfung vorhanden gewesene Hakclwerke mit 
LandeZvaterlicher Huld als Städte zu priviiegiren und dadurch den Klagen 
über den Mangel an Städten abzuhelfen geruhen wellen, zu deren Aufneh-? 
men denn jedoch, so wie zur Erhaltung der schon in Verfall gerakhenen 
Städte immer zweckmäßigere Vorkehrungen zu treffen seyn werden, als 
bisher geschehen ist. Um so dritte ender und gerechter wird diese unsere Be-
fchwerde, da, ohngeachtet daß schon vor und bet) der Unterwerfung an mv 
sere ?lllerhöchste Oberherrschaft, fo wie nachher dieser Kramhandel der srem--
d.n Kaufleute, die in den Landesstadten nicht ansaßig, mithin dem Skaa-
te nicht verpflichtet und sonst weder nützlich und zum Handel im Lande nicht 
berechtigt sind, als dem Lande und den Städten höchst schädlich anerkannt 
und verboten worden, derselbe dennoch fortdauert, fan 2 2 sten § des 
Adelichen Privilegiums von 1561 hat der Adel selbst die Abstellung dieses 
schädlichen Handelounfugs gebeten, auch bewilligt erhalten, und in den?, 
zwischen dem Lieständischen Adel und den Liesiandifchen Städten am 1 ̂ ten 
Januar 1598 errichteten Vergleich, hat der Lieflandifche Adel es selbst ein­
gestanden, daß dieser Handel den alten Städtischen Gerechtsamen zu­
wider wäre, die auch den Kurlandischen Städten im Inbegris der alten 
fechte durch den Unterwerfungsvertrag gesichert worden sind. In neuem' 
Zeiten ist zwar sowohl durch einige, diesen alten Städtischen Gerechtsamen^ 
entsprechende Landtägtiche Schlüsse, als auch durch die vorangeführte Kö­
nigliche SKesponse von 1649 und 1746, so wie dm ch Landesherrliche Pa­
tente, bei) nahmhafker Strafe, der Kramhandel allen fremden Leuten, bie 
nicht Bürger, oder sonst der Bürgerlichen Handelsrechte nicht fähig sind,. 
verboten woiden, und durch die Handlungs- und Grenzkonvention vom 
Jahr 1783 sind die, diesen verbotenen Handel betreffende Punkte aus dem im 

Jahr 
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Jahr 16 r ę mit ^er Wabt Riga geschlossen«! Vei'gleich unverändert , als 
rechtmäßig beybehalten geblieben« De-knohngeachtet hat der erwähnte ftem-
de Kramhandel, oder die Schaumerey Wigande eben so seinen gottgang, 
Ą\6 die, in den eben angefilhrten Gesetzen, Verträgen und Verordnungen 
verbotene Vorkäufern) und Aufkäuferey aller Arten der Lebensmittel und 
jandeSgefalle, wodurch die ordentlich Zufuhr zu den Städten sehr behin­
dert und der Preis unbillig vertheuert wird- Aa sogar in den Städten wa­
gen es die Aufkaufer, unterm Verwände des eigenen Bedürfnisses, aller-
ley Lebensmittel und jandesqefälle aufzukaufen, da doch auch unter diesem, 
meistentheils nur zum Deckmantel des Betruges gebrauchten Vorwande, 
vermöge der, den Kurltmdischen Städten zustandigen Privilegien, eine 
solche Auftaufney so wenig, als es bis jetzt in Riga geschehen darf, statt 
finden soll : denn sehr oft hat mcm Aufkäufers, die zum Beyfpicl in Mitau 
zum Bedürfnis Landesgefälle zu kaufen vorgaben, gleich hernach die aufge-
kaufte Landesgefälle in Riga zum Verkauf bringen gesehen. Bey solchen 
Mißbrauchen und Eingriffen in die Landesgerechtsame der Städte müssen 
selbige schlechterdings in Versall gerathen und zu Grunde gehen. Unter 
dem Vorwande des eigenen Bedürfnisses, können solche Land - unb Stadt­
verderbliche Mißbrauche auch nicht statt finden, bcnn nächst dem, daß 
ein jeder Bescher eines Gutes seine Unterthanen selbst mit dem nöthigen 
Unterhalt zu versorgen verbunden ist, unb bie ben Städten zustehende Ri­
esche Rechte nicht versehet weiden dürfen; so hat sich die Kaufmannschaft 
stets willig bezeiget, mit einem sehr maßigen Vortheil diejenigen, welche 
vom Lande in den Städten Lebensbedürfnisse einkaufen wollen, damit zu 
versorgen. Nimmer würbe bie Stabt Riga, ohnerachtct ihrer, zum ans-
gebreiteten Handel günstigen jage, zu dem Grade des Wohlstandes gestie-
gen seyn, wenn sie nicht bey dem privileginen Rechte des Verbots des 
Gasthandels geschützet werben wäre. Die im Lande so sehr eingerissene 
Vor- unb Aufkauferey gereichet selbst zum unmittelbaren Verberben ber 
Bau?rschaft, mithin auch ber Gutsbeschere. 

Viele Bauern werden durch die sträflich in den Gütern umherziehen­
den Aufkäufer, durch Ueberredungen unb Getränke, zum Verkauf eines 
zum eigenen Bebursmß oft sehr nöthigen Vorraths, für geringere Preise, 
«ls in ben Städten, wo mehrere Mitwerber solche steigern, verleitet, und 
fallen hernach ihrer Herrschaft durch Nachsuchung ber Beyhülfe jur Last. 

Eben 
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Eben so wie der <mf dem Lande einherziehende Kaufmann und S<ta utr.ee 
seine Waaren billiger zu verkaufen, oder einzukaufen im Staude ist, kann 
auch der zu Lande wohnende Pfufcher, weil Wohnung, Holz und Stadtsla sten, 
dem Städtfchen Einwohner seine verfertigte Arbeiten theurer machen, in Be-
tracht der geringem, oder gar nicht statt findenden Ausgaben für diese Be-
dürfnifse und Beschwerden, feine Kunst- und Handwerksarbeiten wohlfei-
ler liefern 4 welche bey genauer Untersuchung meisteutheils schlechter in der 
Güte befunden werden. 

Sehr bekannt ist es auch, daß bey dem bisherigen Geldmangel, dee 
Gcwerker ebenfalls Kredit geben muß, wenn er anders sein Gewerbe fort-
sehen will, dabey er denn nach langem Mahnen öfters gentig den geringen 
Vertheil seines sauren Verdienstes ganz vertiert, dagegen der Pfuscher zu 
Lande sein baareS Geld gleich erhält, und überbeut sich noch erdreu stet, stirt 
den Städten schädliches Gewerbe, mit Verfertigung verschiedener Kunst* 
und Hattdwerksarbeiten in den Städten selbst zu treiben, die der Städti­
sche Künstler und Handwerker, wenn nicht meistentheils bester, ss doch von 
gleicher Güte, zu billigen Preisen zu liefern, jederzeit so btrctt als willig 
find. 

Die durch tägliche Erfahrung ausgemachte Große des fortdaurenden 
Unfugs der Schaumereyen, Auf- auch Vorkaufereyen und Bönhaftreyen 
bestätigt es auch sattsam, daß die bisherige Ctrasverbote in Handels- und 
Gewerksfachen, welche letztere durch allerlei) Eingriffe bis zum sichtbaren 
Verderben der Künstler und Handwerker geschmälert worden, ohne Ergrei-
sung wirksamer Maaßregeln, zur Herstellung der alten, und in teutschen 
Rechten wohlgegründeten Gerechtsame derselben, nach dem Gebot der hoch-
sten Reichskonstitution vom Jahr 1774, zur Steurung dieser L-and- und 
Stadtverderblichen Uebel unzulänglich find, deren schlüßliche Festsetzung 
wir auch auf dem nächsten Landtage mit zu bewürken wünschen. 

Den dritten Autrag veranlasset die bedenkliche Lage, worin sich der 
Bürgerstand in Ansehung der Versorgung in öffentlichen Aemtern und 
Bedienungen befindet. Aus der Lieflandischen Staatsgeschichte ist es be-
kannr, daß die Heermeistere die uneingeschränkte Berechtigung hatten, aus­
ser den Ordenswürden und Chargen, alle übrige Staatsbedienungen mit 
tauglichen und ihnen gefälligen Personen zu besetzen. So bekleidete zum 
Beispiel ttlrz vor und sogar nach der Unterwerfung beym Heermeister unb 
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nachherigem Herzoge Gotthard eine Person aus dem Bmgevstande wirklich 
die Rathswürde. Da nun in den «^angeführten ^lrtikeln der Unccvtyer-
simgsvertrage, dem Bürgerst^nde, so wie dem Adel, ja sogar jeglicher 
Privatperson die Erhaltung aller bis dahin gehabten Gerechtsame und Be­
fugnisse, ohne die geringste Veränderung, und vielmehr mit verheißener 
Verbesserung zugesaget worden: so hat der Bürgerstand durch dieses Fun-
damentalgefeH wirklich die alte bisher gehabte Befugniß erhalten, durch 
Gest!) ick und Bey fall zu den höchsten iandeswürden zu gelangen, unb so 
blieb der Bürgerliche Rath Hennig auch nach der Unterwerfung in dieser 
Würde. Schon mit einer offenboren Einschränkung der in den ersten zur 
ewigen AuthoritÄ bestimmten FunbamentalgeseHen gegründeten erwähnten 
Beftlgniß des Bürgerstandes, ist wohl in der her nach verfaßten Regt' 
mentsforine! in )u.seh»mg vieler jandeswürben bie Verfügung gemacht wer-
den, baß selbige allein mit Personen Adelten Standes befcht werben sol-
ten; in Ansehung der übrigen ist aber doch die alte Befugnis; des Bürger-
statVoeß uneingeschränkt geblieben, daß selbige auch dazu gelangen können. 
Es bleibt demnach eine unstrittige Wahrheit, daß in Ansehung der übri­
gen in der Regiinentsformel nicht ausdrücklich dem Adel zugestandenen 
Würden und Staatsbedienungen, mit offenbarer Beeiinrachtigting ber Un­
terwerfungsvertrage, hinfolglich auf eine schlechterdings hinfallige Wct< 
sc, keine Ausschließung desselben, wider dessen Willen und Einverständ-
niß, einseitig durch veranlaßt Versicherungen von Seiten der Durch-
jauchten Herzoge, auf einseitigen Landtagen, oder sonsten statt stnben kön-
ven noch kann, unb baß Alles, was dem ohngeachtet dergestalt zum Nach-
theil des Bürgerstandes zugesaget werden wollen, eine gerechte Ursache zur 
Beschwerde des Bürgerstandes bleibet. Obgleich der Bsttrgerstanb schon 
zur Entschädigung für bie, burch bie Regimentsfonnel beut ^ldel geschehene 
Anweisung vieler darin benannten öffentlichen Würben unb Aemter, auch 
nach bem Rechte der gleichmäßigen Billigkeit, verhälttrißmaßig manche 
janbesbebienungen dem Bürgerstande allein zuzueignen hatte suchen, unb 
bey ben übrigen die Willkühr der Wahl aus ben Standen statt finden lassen 
kennen ', so ist boch ber Bürgerstanb, znm Beweise ber aussersten Mäßi­
gung unb zur Erleichterung der gütlichen ?(ubkunft erbötig, alle Ansprüche 
auf StaatSwürden uud Bedienungen, die gegenwärtig vom Adel bekleidet 
werden, ausser der Kompetenz aus die Rathswürden, ganzlich auszugeben 

und 
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und selbige Demselben allein zuzi,gestehen, wenn ihnen dagegen ticm Sr. 
Hochfürstl. Durchlaucht, so wie auch von Seiten Einer Wohlgebohrnen 
Ritter- und Landschaft alle Aemter und Bedienungen im Kirchen - und Ci-
vilstande, welche jetzt mit Personen Bürgerlichen Standes besetzt sind , &U 
lein für die Zukunft überlassen und zugeeignet werden. Auf die Weise 
kann das gerechte Mißtrauen, welches beym Bürgerstande, durch das fort-
schreitende Streben Einer Wohlgebohrnen Ritter- und Landschaft sogar 
nach den Niedern Landesbedienungen, veranlasset worden, ganzlich gehoben, 
und wechselseitiges Verttauen zum Wohl des Landes auch in diesem Fall 
mehr befördert werden. Jemehr die Würden und Aemter, selche der Adel 
jetzt bekleidet, an Vorzügen und Vortheilen die geringere mtt Bürgerlichen 
Personen besehte Bedienungen übertreffen, jemehr wir freywillig den; Adel 
ausgezeichnete Vorrechte dadurch zugestehen; desto zuversichtlicher hoffen 
wir auch, unfern Antrag mit billiger Menschenliebe und Willfährigkeit an-
genommen zu sehen. Eben sowohl gegründet ist der 

Vierte Antrag, in Ansehung der von Einer Wohlgebohrnen Ritter-
und Landschaft in Streit gezogenen Berechtigung des Bürgerstandes, zum 
Ankauf und Erbbesttz solcher Erbgüter, die an Adeliche Personen zuerst 
verlehnet worden. Aus der Liefländischen Staatsgeschichte ist ebenfalls be-
kannt, daß der Bürgerstand, als ein Landstand, der seit dem Anfange der 
Liefländischen Staatsverfassung mit unter dem Orden selbige gegründet und 
dafür gestritten, auch ohne den geringsten Standesunterschied, des LehnS« 
besitzeö fähig gewesen , lind eine Menge von Gütern wirklich verlehnt erhal-
ten, die in Kurland wohl den vierten Theil der Landgüter betragen haben. 
Diese Besitzlichkeiten wurden nicht allein durch die Unterwerfungsvertrage, 
ohne den geringsten Standesrechtsunterschied ihren Besitzern gelassen, fon-
dem auch sowohl durch den 8ten Artikel des Adelichen Privilegiums, als 
auch durch den 6ten Artikel des Gotthardschen Privilegiums dergestalt allo-
dificiret, daß ein jeder, ohne nachzusuchende Oberherrliche Erlaubniß, und 
ohne die geringste Einschränkung und Ausschließung des Adelichen oder 
Bürgerlichen Standes, selbige zu vergeben, zu verschreiben, zu vertäue 
sen, zu veräußern, und darüber nach Gutbesinden zu disponiren, die Be-
rechtigung erhielt. Adeliche und Bürgerliche teutscher Herkunft waren als» 
durch diese Fundamentalgesehe berechtigt, ihre Erbgüter wechselseitig au ein« 
ander zu verkaufen, und nach der, in den Unkerwerfungsverttägen aus-

C drücklich 
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drücklich enthaltenen Bestimmtmg: daß keines seine, durch die Unterwer­
fung erlangte Gerechtsame ohne seine Einwilligung eingeschranket oder 
vermindert werden sollten, hat auch seit der Zeit auf keine zurechtbcstand'ige 
Weise einseitig, ohne Einwilligung des Bürgerstandes, zuwider diesem 
Fundamentalgefch und der oberwahnten Reichskonstitution vom Jahr 1774, 
eine Landtagliche Beschließung gemacht werden können, wodurch der Bür-
gerstand, nachdem vom Adel, ohne Bedenken, gemäß jenen Fundamen-
talgesetzen,die meisten, Bürgerlichen Personen verlehnet gewesene, Erbgüter 
angekauft worden, vom erblichen Ankauf der, an den Adel zuerst verliehe-
tun Erbgüter, ausgeschlossen werden sollen. Zu geschweigen, daß die 
Statuten kein Fundamentalgeseh find, und gleich bey deren Verfassung, 
die Vermehrung, Veränderung und Verbesserung derselben beschlossen wor­
den, dagegen aber die Fundamentalgesetze, so wie die Regimentsformel, 
laut dem 2 7sten Artikel derselben, von ewiger Autorität seyn sotten, hin-
folglich also weder in den'Statuten, noch auf Landtagen, irgend etwas zu-
rechtbeständig dawider beschlossen werden können; so kann auf den etwa 
vorzuwendenden angeblichen 1 o;.§.der Statuten um so weniger die geringste 
Rücksicht genommen werden, da selbiger, so wie einige andere, zu den ein-
seitigen also unstatthaften §phen gehören der gleich im Jahr 1618 vom Ap­
pellationsgericht in der Gröningschen Sache verworfen, und daher auch in 
der, durch den Landtaglichen Schluß vom Jahr 1636 beschlossenen, ge­
druckten , teutschen und lateinischen Au6gc.be nicht aufgenommen, sondern 
ausgelassen worden ist. selbst auf den , sebenerwahntermaßen gar nicht 
statt findenden Fall, daß Eine Wohlgebohrne Ritter- und Landschaft ein-
fettig, mit den Durchlauchten Herzogen, oder in ihrer Ermangelung, mit 
Einer hohen Landesregierung, solche den Bürgerstand, vom Ankauf, der 
an den Adel ursprünglich verlehnten Güter, ausschließende Verfügungen zu 
machen, die Berechtigung gehabt hatte; so würde eine solche Verabredung, 
nachdem der größte Theil der Bürgerlichen Gutsbesitzer schon vom Adel 
ausgekauft worden, doch dem Rechtsgrundsatz: Summum jus fumma 
injuria zuwiderlaufen, wenn Eine Wohlgebohrne Ritter- und Landschaft 
nicht sich billig bequemen wollte, zur Schadloshaltung des Bürgerstandes, 
entweder die angekaufte Bürgerliche Güter dem Bürgerstande wieder zu 
überlassen, oder sie dasür mit Adelichen Gütern anständig Zu entschädigen: 
und die geringste Weigerung dagegen, blieb« <0 eine hohe Verletzung der 
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Moralität und natürlichen Bltligkek. Zu den, vor der., mt Jahr 1717 in 
diesen Herzogtümern anwesend gewesenen Allerhöchsten Kommission , von 
Einer Wohlgebohrnen Ritter - und Landschaft, angebrachten Beschwerben, 
hat Dieselbe, und zwar, wie wir es gestehen, mit Recht, in der 2?sten 
Beschwerde, das einseitig, ohne Vorwissen lind Genehmigung des ?ldels 
gemachte Verbot, wegen des Verkaufs und der Verpfändung der Bürger-
liehen Städtischen Grundstücke , an den Adel, für eine unerlaubte einseitige 
Beeinträchtigung des freyen Handels zwischen dem Adel und Bürgerstande 
gehalten, und aus diesem Grunde auch wirklich eine günstige Entscheidung 
auf diese Beschwerde bewirket. So wenig also der Landesherr einseitig mit 
dem Burg erstände den Adel, ohne dessen Einwilligung, votn Ankauf Bür­
gerlicher Grundstücke, ohne ganz alte besondere Privilegien, sogar in den 
Städten ausschließen kann; eben fo wenig ist der Adel berechtigt, selbst mit 
Einwilligung des Landesherrn, den Burgerstand vom Ankauf Adelicher 
Grundstücke auszuschließen. Wohl uberzeugt, daß der Verkauf, der an 
Personen vom Adel ansanglich verlehnten Adelichen Güter in Kurland, kei-
nes weges nur auf den Adel allein eingeschränkt werden könne, hat Eine 
Wohlgebohrne Ritter- und Landschaft immer Bedenken getragen, das 
Recht der Durchlauchten Herzoge, zum Ankauf mehrerer Adeltchrn Güter 
zu bestreiten, und erst in neuern Zeiten, aus dem Landtage im Jahr 1763 
die Landesherrliche Verzicht darauf nachzusuchen, für nóthig gehalten. Da 
nun nach den Fundamentalgesehen dieser Herzogtümer, dem Adel, so wie 
dem Bürgerstande, der wechselseitige Kauf und Verkauf der wechselseitigen 
Erbgüter zustehet, und solches von keinem Theil, ohne Einwilligung des 
andern Theils, einseitig eingeschränkt oder gehoben werden darf; so bleibt 
diese Beschwerde, über die von Seiten Einer Wohlgebohrnen Ritter- unb 
Landschaft dagegen einseitig veranlaßt«: Verfügungen so wohl gegründet, daß 
selbige völlig unstatthaft bleiben. So fehr es überhaupt zu den erwähnter« 
maßen von Einer Wohlgebohrnen Ritter- und Landschaft selbst anerkann-
ten Vortheilen des freyen Handelsverkehrs gereichet, wenn der Adel - und 
Bürgerstand wechselseitig Städtische Gründe lind Landgüter an einander, 
besonders beym jetzigen Geldmangel und Kreditverfall, zu guten Preisen 
verkaufen können; so wenig hat auch der Adel von Seiten des Bürgerstan-
des eine Verdrängung zu besorgen, weil es nicht allein sehr unwahrscheinlich, 
sondern auch wohl statistisch unmöglich ist, daß viele Güter von Bürgerl!-' 
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chcn Personen werden angekauft werden und lange im Besch Bürgerlicher 
Personen bleiben mochten. 

Dagegen ist nach den fchon bekannten Beyspielen sehr zu besorgen, 
daß vermögende Bürgerliche Personen beym Mangel der Gelegenheiten 
zum ausgebreiteten guten Handelsverkehr, worinn man sein Geld völlig 
und sicher nutzen kann, und wegen der schlechten Beschaffenheit des Kredit­
systems in diesen Herzogtümern, dadurch man sich gar nicht für den Zin­
senverlust und oft nicht einmal für den Verlust der Kapitalien sichern kann, 
in andere Lander, wo wohlhabende Personen wohl gar mit Standeserhe-
bungen und anderen Begünstigungen aufgenommen werden, sich mit ihrem 
Vermögen begeben möchten. Indessen wird der Bürgerstand, zur Verhü-
fung auch der entferntesten Besorgnisse, Einer Wohlgebohrnen Ritter-und 
Landschaft, wegen Verdrängungen des Adels sich gerne willig bezeigen, Be-
stimmungen mitzumachen, wie weit der Ankauf Adelicher Güter.durch Bür­
gerliche sich erstrecken könne, ohne daß es zum Nachtheil des freyen Han-
delsverkehrs nöthig seyn wird, gewisse Güter auf immer dem Adel oder dem 
Bürgerstande zuzueignen. Da diese Beschwerde, auf die dem Bürger-
stände, als gewesenem Liestandischen Mitstande, zu statten kommende 
Fundamentalgesetze, und der natürlichen Billigkeit, welche sogar eine Ent-
schädiqung des Bürgerstandes für die viele vom Adel angekaufte Ursprung« 
iich Bürgerliche Erbgüter erheischet, gegründet ist; so hoffen wir sowohl 
von Sr. Hochfürstlichen Durchlaucht, als auch von Einer Wohlgebohrnen 
Ritter- und Landschaft, die billigste Abhelfung dieser Beschwerde um so 
mehr, nachdem die Allerhöchste Oberherrschaft schon mit einem sehr erhab­
nen Beyftielvorausgegangen und durch einige auf dem 1775 gehaltenen 
Reichstage gemachte Konstitutionspunkte, nach so menschenfreundlichen als 
politischen Grundsätzen, sowohl im Königreich Pohlen, vielen namentlich 
benannten Personen Bürgerlichen Standes, die Berechtigung zum Ankauf 
Adelicher Güter, als auch im Großherzogthum Litthauen sogar ganz unbe-
dingt Bürgerlichen und fremden Personen, Landgüter nicht bloö Pfands-
und Arrendsweise, sondern auch erbeigenthümlich an sich zu bringen und 
zwar auch aus Gnaden zugestanden hat, weil der Bürgerstand im König­
reich Pohlen und im Großherzogthum Litthauen, nicht so wie der Lieflandi-
sche als Mitstand den Staat und dessen Verfassung mitgegründet, mithin 
sich konftitutionemaßiZe Rechte selbst erworben hat, sondern großmüthige 

Könige 
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Könige und ein edelgesinnter Ritterstand bey der von Zeit zn Zeit zugenom­
menen Kultur des Reichs diesen in jedem wohl verfaßten Staate nothwen-
digen Mittelstand gleichfam Zu schaffen und nach und nach gewiß mit sehr 
bedeutenden Privilegien, darunter jedoch bis dahin nicht das Recht zum Besitz 
der Lehne und Erbgüter begriffen gewesen, zu beglücken, es für so ttöthig 
als menschenfreundlich und weise gehalten haben. Wenn nur diejenige 
Staatsverfassung und Einrichtung, für weife und so moralisch als politisch 
gut zu halten ist, dabey der Grundsatz des natürlichen Rechtö: Aequitas 
fuprema lex efto, — beobachtet worden ist; so könnten wir schon mit 
Anwendung desselben auf Kurland, die erwünschte Abhelfung dieser unserer 
vorläufigen Beschwerden erwarten, da selbige ganz diesem Grundsah des 
natürlichen Rechts entsprechen. Noch zuversichtlicher aber können wir auf 
deren gütliche Abstellung vertrauen, da felbige auf jene Haupt- und Grund-
gesetze, auch Ober herrschaftliche Verfügungen, welche Se. Hochfürstl, 
Durchs, so wie Eine Wohlgebohrne Ritter - und Landschaft ebenfalls für ihr 
Palladiuin, als eigenveste Schutzwehren ihrer Gerechtsame erkennen, und 
ohne uns dahero Gerechtigkeit zuzugestehen, auch in ihren eigenen Angele-
genheiten, darin keine Stütze des Rechts finden können» Außer diesen 
rechtlichen Gründen, hat die jetzige, unser Daseyn beglückende Epoche die-
ses philosophischen Jahrhunderts, so viel Aufklärung und Licht über Men-
fchenrecht, Menschenliebe und natürliche Billigkeit auch vorzüglich in diesen 
Herzogtümern verbreitet, daß wir die Sr. Hochfürstl. Durchl. fchuldige 
tiefe Ehrfurcht, und die Einer Wohlgebohrnen Ritter- und Landschaft g»-
widmete besondere Verehrung zu verletzen glauben, wenn wir noch einen 
Augenblick zweifeln wollten, daß Se. Hochfürstl. Durchl. nicht den Hoch-
sten Namen , als eines gerechten und huldreichsten Landesvaters mit gefeg-
netem Andenken zu verewigen, auch Eine Wohlgebohrne Ritter - und Land-
fchaft, nach der Würde ihres Standes, nicht mit Edelmmh und Gerech-
tigkeit, uns die erwähnte so billige Gerechtsame treuer Staatsbürger zuge-
stehen wollten, die ebenfalls von edlem Patriotismus beseelt, mit Herz, 
Verstand und Vermögen für die Aufrechthaltung der guten Konstitution 
dieser Herzogtümer mitzuwirken bestrebt sind und bleiben wollen, 

Prod. den 12ten Julius 1790» 
Hochfürstl. Kanzeley. 

iXro. 3. 
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Nro. 3; 

Von Gottes Gnaden Wir PETER, in Liefland, zu 
Kurland und Senigallen, auch in Schlesim zu Sagan 

Herzog, und Areyer Standesherr zu Wartenberg, 
Bralin und Goschütz x. :c. 

Unfern Gnädigen Gruß zuvor. Wohlgebohrne Liebe Getreue. Da nach 
Vorschrift der Regimentsform alle zwey Jahre ein ordinairer landtag ge-
halten werden muß, und selbiger dieses Jahr einfallig ist; so prafigiren 
Wir dazu den zosten August d. I. hiermittelst dermaßen in Gnaden: daß 
sothaner Terminus zugleich pro die procedendi gehalten werden soll, 
und begehren zugleich Gnädigst: daß Ihr in Eurem Kirchspiele, auf die 
von dem Wohlgebohrnen Konvokanten geschehene Konvokation, vierzehn 
Tage ante Terminum zusammentretet, über den Inhalt der Beylagen, 
so wie über alles, was zum wahren Wohl des geliebten Vaterlandes dien­
lich seyn könnte, Euch mit einander beratschlaget, Eure Deputaten wäh» 
let, und Selbige mit gnüglicher Instruktion auch gnugsamen Zehrungs-
Mitteln anhero sendet, damit Wir mit Denenselben und den übrigen De­
putaten Einer Wohlgebohrnen Ritter- und Landschaft, was zum wahren 
Heil des geliebten Vaterlandes gereichen möchte, durch einen Landtaglichen 
Schluß festsetzen können. Wir verbleiben Euch übrigens mit Unserer Huld 
und Gnade wohl zugethan. Gegeben zu Mitau, den 7ten Julii 1790. 

Peter, Herzog zu Kurland. 

An die sämtliche Kirchspiele. 
Extradidit Hochfürstl. Kanzeley. 

Nro, 4. 

Ad requifitionem in fidem liisce atfceftatur, repraefentationem 
nonnullorum deßderiorum primariorum iura civici flatus Duca-
tuum Curlandiae et Semigalliae concernentium, die 12^-» Julii 

currentis 



currentis anni ad Cancellariam Ducalem exhib'tam, a CelfifTU 
mo Duce, Principe ac Domino Noftro Gratiofiflimo, Generofo 
Ordini Equeftri in diftri&ibus fingulis, pro notitia et deliberatio-
ne ad proxime futurum Conventum publicum die 301»» huius 
menfis et anni celebrandum, folito more, una cum cssteris de« 
liberatoriis, communicatam eiTe. Datum Mitaviae e Cancella* 
ria Ducali, die ?ma Augufti MDCCLXXXX. 

<lttf Supplikation ter samtlichen Statte unt ver'einigken Glieder des Bür­
ger staut es tiefer Herzogthümer, wild von Sr. Hochfürstlichen Durchlaucht 
hiemit zum Bescheite gegeben: 

Daß Sr. Hochsinstlichen Dlirchlauä)t, dem Petlko der Supplikanten 
gemäß, ihre vorläufige Anträge, zur Deliberation in tie Kirchspiele tiefer 
Herzogthümer bereits fenten lasten, als welches Supplikantidus hieturch 
bekannt gemacht wirt, damit Sie, wahrend testen z osten tiefes Monats 
und Jahres einfalligen Lanttages, turch ihre Bevollmächtigken tas Erfor­
derliche wahrnehmen lassen können und mögen* Gegeben zu Mitau, den 
2 vsten August 1790* 

In abfentia Proto Secretarii 

Johannes Maletius, 

Cancellarix Duealis Secretarius, 

flipp. 

Nro. s. 

Peter, Herzog zu Kurland. 

Extradidifc et in fidem fubfcripfit 

Johann Friederich Conrad«, 
- Sekretarms. 

Nro. 6. 
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Nro, 6. 

Anrede an Se. Hochfürstl. Durchl. den Herzog, gehalten 
von den Bevollmächtigten sämtlicher Städte und 
des Bürgerstandes der Herzogthümer Kurland und 
Semgallen, am 2ten September 1790. 

w. Hochfürstl. Durchl. statten die gegenwartigen Bevollmächtigten samt-
lich er Städte und vereinigten Glieder des Bürgerstandes der Herzogthümer 
Kurland und Semgallen den ehrfurchtsvollsten Dank ab, für die huldreiche 
und gerechte Genehmigung der Erscheinung derselben zum gegenwartigen 
Landtage, auf dem sie von der Gerechtigkeitsliebe, und aus den Lanbesva-
terlichen Händen Ew. Hochfürstlichen Durchlaucht die Herstellung und Si­
cherung ihrer Gerechtsame mit ehrerbietigster Zuversicht erwarten dürfen, 
auch nicht zweifeln können, daß Eine Wohlgebohrne Ritter- und Land-
schaft, die Ihren Ruhm in Große der Gesinnungen und Handlungen fetzt, 
durch Ihre Zustimmung, diese Handlungen der Gerechtigkeit unb Groß« 
tnufh Ew. Hochfürstl. Durchl. erleichtern werden. 

Kein Staat, Gnadigster Fürst und Herr? kann wahrhaft glücklich 
feyn, und eines ruhigen und dauerhaften Wohlstandes genießen, in wel­
chem der größeste Theil der freyen Bewohner desselben, ungeachtet der mil-
besten Vorsorge glorreicher Fürsten und Schutz - und Oberherren des Lan­
des, fast gar keine politische Existenz hat, und nur durch seine Notwendig­
keit zufällig sich erhalt. 

Der Bürgerstand sucht durchaus nichts Neues, noch weniger eigenen 
Gewinn durch Anderer Verlust. Seine Beschwerden und Wünsche grün-
den sich sestiglich auf Rechte und Berechtigungen, die so alt sind, als die 
Verfassung unseres der höchsten Glückseligkeit fähigen Staats ist, die burch 
Verordnungen und Aussprüche gerechter Fürsten und Oberherren zu aller Zeit 
anerkannt sind. 

Wir legen demnach, als treue und gehorsame Unterthanen und 
Staatsbürger, auch in Ew. Hochfürstl. Durchl. Landesväcerliche Hände, 
die weise unb gerechte Leitung unb Unterstützung ber gegenwärtigen wichtigen 
Angelegenheiten des Bürgerstanbes, mit ruhiger Entschlossenheit, und der« 

jen igen 
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jenigen Zuversicht nietet*, welche em gute Sache Memsl begleiten, und 
bitten unlerthanigstgehorsamst um die gerechteste Beförderung des Ganges 
unb der Verhandlung derselben und um die Fortdauer Höchstderoselben 
Landesherrlichen Gnade und Protektion, welche für unsere imb die allgemei­
ne Glückseligkeit Epoche machen wird, und die unsere und unserer Kinder 
und Nachkommen Herzen, nur immerwährendem innigsten Dank, segnen, 
werden, 

Nro. 7. 

Durchlauchtigster Herzog, • 
Gnädigster Fürst und Herr! 

Herze» »nserer Mitbrnder, der Künstler und sämtlichen Aemter der 
Prosessionisten, sind besonders mit kindlicher Ehrfurcht und Dank erfüllt, 
über die Landesväterliche Huld Ew. Hochf. Durchl., mit der Höchstdie-
selben [unsere unterthänigstgehorsamste Bitte erhört haben: die Beschwerde 
der sämtlichen Bürgerschaft gnadigst aufnehmen Zu wollen und durch Lan­
desherrliche Macht und Weisheit die gegründeten Ursachen derselben weit 
von uns zu entfeinen. . Um den Vortrag unserer allgemeinen und besonder» 
Beschwerden zur gemeinschaftlichen Deliberation zu bringen, haben Ew. 
Hochfürstl. Durchl. gnädigst geruhet, die sämtlichen Städte dieser Herzog* 
thumer, auf deren unterchänigstgHorfamstes Gesuch, zu gegenwärtigem 
Landtage zu fenveciren, wofür auch wir Unterzeichnete, unserer Seits, und 
im Namen aller Mitbrüder, unferes Standes, unsere ehrfurchtvollestö 
Danksagung hiemit abzustatten nicht ermangelt, wollen. Allein, Durch® 
wuchtigster Fürst und Herr! wir befinden uns bey diesem Fall'in keiner 
ganz geringen Verlegenheit, und wir sind in vielem Betracht denen irrenden 
Schaafen gleich, die keinen Hirten haben. Auf einer Seite bezweifeln ww 
nicht, daß die vorläufige Darstellung dcr Haupt-Anträge die Gerechtsa­
me des bürgerlichen Standes betreffend, die von im ser n Mitbürgern, 
denen Repräsentanten der Kaufmannschaft, i-st bewerkstelliget worden, viel 
Gutes in sich enthalten mag; Auf der andern Seite aber können wir doch 
.noch nicht mit überzeugende Gewißheit bestimmen, ob dies etwanige Guke m 

; D einer 
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cmer solchen genauen Verbindung mit denen Beschwerden der Künstler lind 
Aunter stehet, daß denselben dadurch in gerader i i nie abgeholfen werden 
möchte, oder ob nicht vielleicht diese Abhelfung dadurch mir weiter aus un« 
ferm Gesichtskreis entfernt werden könnte. — So schweben wir noch, 
zwischen jener Hoffnung und zwischen der Furcht, die Wiederherstellung des 
Wohlstandes der Aemter und Künstler zujverschlen, von denen wir mit so 
vielem Nachdruck bevollmächtigt worden sind. Es haben sich auch man­
cherlei) unvorhergesehene Hindernisse ereignet, die uns außer Stand fetzen, 
unsere präzise Beystimmung zu denen vorlaufigen Haupt-Antragen fogleich 
geben zu können. Zu diefen Hindernissen könnten wir nicht allein zu unse­
rer Entschuldigung, die Schwierigkeit der Vereinigung so verschiedener 
Gemüther, die Verspätung der eingebrachten Beschwerden, die außeror-
tarifliche Kürze der Zeit anführen, die wir zur Ueberkegung der nicht von 
uns bewerkstelligten vorläufigen Haupt-Anträge übrig hatten, ehe dieselben 
unterlegt wurden; fondern. noch eine Menge anderer Gründe darstellen, die 
wir der Kürze der Zeit und anderer nicht unerheblichen Ursachen wegen, 
mit Stillfchweigen vor jeho übergehen. Indessen gehet imstre gegenwärtige 
unterthanigstgehorfamste Deklaration dahin, daß wir uns verbindlich 
macheu,, binnen einer Frist von etwa 14 Tagen bis 3 Wochen eine Gene­
raldeduktion der sämtlichen Beschwerden unserer Künstler und Aemter bey-
zubringen, welche sodann mit den vorlaufigen Haupt-Antragen verglichen, 
tmd aus dieser Vergleichung entschieden werden kann, ob die angebrachten 
Haupt-Anträge zureichende Mittel in sich fassen, wodurch der Wohlstand 
der samtlicher Aemter und Abhelfung derselben Beschwerden, wozu wir nur 
bevollmächtigt sind, bewirket werden kann oder nicht? Von diefer vorher­
gegangenen Prüfung wird also unsere Beystimmung, mit oder ohne alle Ein­
schränkung , erst abhängen- Bis dahin wir uns Kraft diefes feyerlich al­
ter unferer Rechte und zu machenden Einsprüche bewahren, stillschweigend 
vichtS cingewilliget haben wollen, indem wir unfern Aemtern und Nach­
kommen , fo wichtiger Verhandlungen wegen verantwortlich feyn müssen, 
und weder das Zutrauen, (dessen Sie uns gewürdiget haben, mit aller 
Treue nur für das gemeinfchastliche Wohl zu streben) verletzen, noch die 
Vollmachten überschreiten können, welche unsere Grenzen bestimmen. 

Wir trogen zum Schluß noch untenhanigstgehorfamst an, daß die 
von uns begehrte Friß zur, Darstellung der sämtlichen Beschwerden, die 

noch, 
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noch, wie ein Chao^, ineinander liegen, nttÜjf allem als em nothwenbk-
ges Bebürfniß anerkannt werden mag, sonbetn Ew. Hochffirstl. Durchl. 
auch noch gnädigst geruhen mögen, diese unsere gegenwattige uuterchanigst-
gehorsamste Deklaration, Einer Wohlgebohrnen Ritter unb janbfthaft, pt 
deren Wissenschaft, huldreichst fommumimn zu lassen. In gebühren^ 
der Devoriou ersterben wir 

Ew. Hochfürstlichen Durchlaucht 
unterthanigstgehorsamste' 

Sföattt Blase, Stabtsaltermantt. 
Heinrich Adolph Etzel. 
Johann Friedrich Braunschweig. 
Ulrich Ewald Stegemann. 
Herniaim Christoph Stieff. 
George Samuel Schmidt. 

Prod. den i. September 1790, 
Hochfürstl. Kanzeley. 

Nro. 8. 

Durchlauchtigster Herzog, 
Gnädigster Fürst und Herr! 

ach benen von samtlichen ©liebem bes hiesigen BürgerstanbeS bishero 
gepflogenen Verhandlungen, über bie Herstellung ber Gerechtsame bes Stan-
des, hätten bie Ehrsamen Mitauschen Künstler nnb Prosessionisten um ss 
mehr Zeit genug nnb Verbindlichkeit gehabt, Ihr durchaus gleiches In-
f er esse an ben bisherigen Vorschritten bes gesamten Bürgerstandes in nö-
rhige Erwägung zu ziehen, als selbige durch Ihre Anträge und feyerliche 
Verbindung mit der Mitauschen Kaufmannschaft, gerade die allererste Ver-
anlassung 511 ber nachher erfolgten allgemeinen Verbindung des ganzen hie-
sigen Bürgerstandes gegeben haben. , 
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Es hat also beii gesamten Bürgerstand nothwendig arisserst befrem-

den müssen, daß einige der Repräsentanten der Künstler unb Prosessioni­
sten, nachdem diese von Anfang an, den thätigsten und wirksamsten An-
theil an der Wiederherstellung unserer gemeinschaftlichen Reckte genommen, 
in diesen Tagen von dem Verein des gesammten Bürgerstandes nicht nur 
Ihre Vollmachten unb übergebenen Adressen zurückgefordert, sondern auch 
gerade zu erkläret haben, daß Sie an unsern fernem Verhandlungen weiter 
keinen Theil zu nehmen, für gut und räthlich fänden. 

Ohne in die geheimen Gründe unb Ursachen, die die Künstler und 
Prosessionisten der Stadt Mitau zu diesem Schritt veranlassen können, 
hereindringen zu wollen, müssen wir Ihnen, als einer freyen Korporazion, 
die Wahl derjenigen Maaßregeln, die Sie zur Wiederherstellung Ihrer be-
sondern Gerechtsame, für Ihre Kinder und Nachkommen verantworten zu 
können glauben, nur um so mehr überlassen, da diese partikulaire Tren-
nung den Gang der allgemeinen Angelegenheiten des gesamten Bmgerstan-
den nicht aushalten, noch demselben ein Hmderniß vorschieben kann; Da-
her wir dann die Ehrsamen Mitauischen Kunstler und Professonisten von 
aller ferneren Theilnahme an unfern weitern gemeinsamen Verhandlungen 
gerne entbinden. 

Diesem zufolge treten wir Ew Hochfürstl. Durchl. mit der ehrerbie-
tigsten Bitte an, es geruhen Höchstdiefelben unsere gemeinsamen Angele-
genheiten jandesvaterlich zn unterstützen und ste zu demjenigen Ziele, das 
uns die Gerechtigkeit und Billigkeit unseres Gesuchs zu erwarten berechti­
get, huldreichst zu leiten. 

Wir versehen uns einer gnädigsten Erhörung und ersterben in tief-
ster Devotion 

Cw. Hochfürstl. Durchl. 
unterthänigstgehorsamste 

sämtliche Städte und vereinigte Glie-
der des Bürgerstandes der Herzog-
thümer Kurland und Semgallen. 

Prod. ton 7ten September 1790, 
Hochfürstl. Kanzeley. 

Nro. 9. 
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Kro. g, 

Durchlauchtigster Herzog, 
Gnädigster Fürst und Herr! 

lOa es lins durch das Gerüchte bekannt geworden, daß der Wchlgebohr« 
ne Moritz von der Osten, genannt Sacken, Hochfürsilich Kurlandischer 
Landmarschall und Oberrath, vor einigen Tagen eine vermeynte Mani-
fesiation und Protestation zur Hochfürstl. Kanzeley gebracht habe, worum 
sehr indignnende Aeußerungen, nicht nur gegen einige daselbst namentlich 
genannte Personen, sondern auch sogar wider den gesamten Bürgerstand, 
und die bisherige öffentliche Verhandlung seiner Angelegenheiten ausge-
streuet worden: so sehen wir uns, zu unserer Vertheidigung gegen diese 
und alle künftige Angriffe, die aus nicht zu bestimmenden ?(bftchmi annoch 
gewagt werden können, veranlaget, Ew. Hochfürstl. Durchlaucht ehrer-
bietigst anzutreten, daß Hochstdieselben geruhen wollen, die vorangezeigte, 
uns nahe interejsirende Manifestation und Protestation, des Wohlgebohr-
nm ^andinarfchalls und Oberraths von der Osten genannt Sacken, aus 
der Hochfürstl. Kanzeley nur um fo mehr uns kommuniciren zu lassen, je 
gewisser es an und für sich und in Konformite der Gesetze dieses Landes ist, 
daß die Kommunikation öffentlicher, und gerichtlicher Eingaben, demjeni­
gen, der dabey für feine Person und Ehre intereffirt ist, nicht versagt wer-
den könne. 

Wir sehen einer Huldvollen Gewährung unsers ehrerbietigen und 
rechtlichen Gesuchs entgegen und ersterben in tiefster Devotion 

Ew. Hochfürstl. Durchl. 
unterthänigstgehorsamste 

samtliche Städte und vereinigte Glie-
der desBürqerstandesder Herzog-
thümer Kurland und semgallen. 

Prod. den 9ten September 1790» 
Hochfürstl, Kanzeley, 

N-ro. 10, 



Nro« iG. 

3!uf Supplikation der samtlichen Städte und vereinigten Glieder des Bür-
gerstandes der Herzogrhümer Kurland und Semgallen, wird von Sr. 
Hochfürstl« Durchs, hiemit zum Bescheide gegeben: 

Daß Höchstdiefelben Supplikantibus die von den: Wohlgebohrneu 
Moritz von der Osten genannt Sacken, Landmarschall und Oberrath, ad 
Cattcellariam gebrachte Manifestation und Protestation gebetener maßen 
hieneben zufertigen zu lasten. Gegeben zu Mitau, den 9ten Sept. 1790, 

Auf Gnädigsten Befehl. 

Taube. Rutenberg. Ossenberg. 
Landhofmeistcr« Kanzler. Rath» 

Nro. ii. 

Unterzeichneter Landmarschall und Oberrath, stehet stch in Ansehung der 
aus der Hochfürstl. Kanzeley in die Kirchfpiele geschickten vorlaufigm Dar--
stellung einiger' Haupt-Antrage, die Gerechtfame des Bürgerstandes betref­
fend, genöthiget, zu seiner, als Oberrath, dermaleinstigen etwanigen Leqi-
timation und Rechtfertigung folgendes ad Atta Cancellariae Ducalis 
zu geben; und zwar 

1) Daß er sogleich, als besagte vorläufige Darstellung auf der Gerichts-
stube zum Vorscheine gekommen, nicht nur der fernem Verbreitung 
derselben überhaupt, da felbige denen Fundamentalgefetzen entgegen, 
fondern ganz vorzüglich der Versendung derselben in die Kirchspiele 
pro deliberatorio und der Beifügung derselben zu den Hochfürstl. 
Ausschreiben des gegenwärtigen Landtages, widersprochen habe. 

2)  Daß von dem Edlen und Wohlgelahrten Kanzeleysekretair Rübiger 
hierauf erwiedert worden, wie diese Antrage wohl nicht ganz wider 
die Gesetze waren, daß man solche sicherlich im Lande herum senden 
könne, da die Regierung durch des Herzogs Durchl.'eigenhändigen, 
ad marginem gezeichneten schriftlichen Koncejsion vor allen gesichert 
bliebe, besonders, da felbige zu allem fernem Beweist in der Hochfürstl. 
Kanzeley aufbewahret bliebe. 

?) Daß 



3) Daß Er, Unterzeichneter LandmarschalZ und Oberrath, bey dieser au 
Sr. Hochfürstl. Durch!, dem Herzoge gegebenen und gezeichneten Ver­
sicherung , sich in Begleitung des Herrn Landhofmeisters Baron VON 
Taube Excetkenz, des Herrn Kanzlers von Dxufeitbcrg Excellenz, und 
des Herrn Rath und Ritters von Offenberg Excellenz, an des Her-
zogs Durchl. selbst gewendet. 

4) Daß erwähnter Herr Landhofnmster Baron von Taube bey seinem 
Vortrage diese Worte gesaget: WaS ist nunmehro zu (htm, Ew. 
Durchs, haben ja schon die ^Versicherung der Bürgerschaft zum Um-
fenden ihrer Eingabe in die Kirchspiele gegeben. 

5) Daß des Herzogs Durchl. hieraus sehr gnadig und mit vielen Grün-
den , die im ersten Betracht einleuchtend schienen, geantwortet. Und 
endlich 

6) Daß, da alles in dieser Sache zur Überraschung ang?legt gewesen zu 
seyn scheinet, in wenig Tagen der Druck dieser Eingab? so wie die-
Ausfertigung derselben aus der Kanzeley besorgt wordeu, ohne daß 
ihm, Unterzeichneten Landmarschall,etwas weiter wäre vorgelegt worden. 

Es protestiret also hiemit unterzeichneter Landmarschall, sowohl 
wider die widergesetzliche Form und Art und Weise, wie diese Anträge über­
haupt in die Kanzeley gebracht worden, wider deren schnelle Beförderung 
zum Druck und Hemmsaide» in die Kirchspiele, die keine weitere und reifli­
chere Deliberation verstattet, und endlich gegerr deren Inhalt, als den Fun-
damentalgeseßen entgegen. 

Wenn ferner in diesen Tagen, 
i) Der Edelgebohrne und Hochgelahrte Iustitzrath Bienemann in der 

Hochfürstl. Kanzeley mit einer lateinischen Schrift erschienen, und sich 
dieselbe, ohne Einer Hochfürstl. Regierung die gehörige Unterlegung 
vorhero gemacht zu haben, und ohne Vorwifsen derselben, unter dem 
Kantet)stcgel ausfertigen lassen. Wann 

3) Gleichfalls Neuerdings de? Edle und Wohlgelahrte Sekretair Rü-
diger, ohne Vorwissen der Regierung, unter Unterschrift des Herzogs 
Durchl. an die Städte eine Konzession Zum gegenwärtigen Landtage 
zu erscheinen, ausgefertigt. Wann 

3) Nicht eher, als nachdem Sr. Hochfürstl. Durchl. der Herzog diese 
Koncejsion unterzeichnet gehabt, erwähnter Kanzeleysekretair Rüdiger 



tte Miene gemacht, Unterzeichnerin dis Sache vorzutragen, und nach 
darauf au6 Vorsichtigkeit, um nicht wieder überrascht zu werden, er-
theiiten 2lntwort vom Unterzeichneten: lassen sie mich damit zufrieden, 
da ich jetzt ohnedem alleine bin, es unterzeichnetem Landmarschalle und 
Oberrathe dennoch verschwiegen, daß diese Kcncejsion bereits von des 
Herzogs Durchl. unterzeichnet worden, und ihm dadurch, daß erwähnter 
Kanzeleyfekretair Rüdiger, ihm, unbekannt mit diesem Umstände, der 
bereits geschehenen Fürst!. Unterzeichnung, außer Stand gesetzt habe, 
die PfliclM- und Amtsschuldige Vorstellungen hohem Otts dawider 
zu machen. Und wenn endlich 

4) Der Geist der Aufwiegelung unb Zusammenrottung so weit gehet, 
daß auf dem hiesigen Rathhaufe, ohne Vor- und Mitwissen, noch 
weniger aber mit Beyfall und Genehmigung der Regierung, uner­
laubte Zusammenkünfte und Konventikula angestellt, und erwähn? 
ter Kanzeleysekretair und andere Litteraten und Männer, die der Rechte 
des Landes kundig seyn sollten, da sie auf selbige geschworen haben, ge« 
Heime Anzettelungen und Verbindungen zu einer Zeit und in einem 
jande zu machen sich erdreistet, haß ihnen keinen Grund dazu gegeben, 
und dessen Adel zeithero dem ganzen Bürgerstande und besonders den 
jitteraken mit Liebe und Achtung begegnet: So siehe» sich Unterzeich­
neter Landmarschall und Oberrath genöchiget, wider alles dieses aus 
Pflicht seines Amtes zu protestiren, und sich und Einer Wohlgebohrnen 
Ritter und Landschaft quaecunque jura in Ansehung alles obigen 
zu reserviren und diese seine protestatio» zu den Akten der Hochfürstl» 
Kanzeley niederzulegen. 

Mitau, den zosten August 179°* 
Moritz von Sacken, v 

Laudmarschall und Obcrlath, 
prod. den Z. September 1790. 

Hed)smsil. Kauzley.-

Johann Mevcrich Conrad-, 
Oberfekrctärius. 1 
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Nro. i2. 

Durchlauchtigster Herzog, 
Gnädigster Fürst und Herr! , 

Ew. Hochfürstl. Durchl. druikcn wir für die auf unsere untcrthänigste Bitte 
uns gnadigstbewilligte Kommunikation der von dem Wohlgebohrnen iand-
Marschall und Qberrath von Sacken, unterm 2ten September a. c. zur 
Hochfürstl. Kanzeley gebrachten Protesiation und Manifestation, und bit­
ten , dasjenige, was wir zu unserer rechtlichen Nothdurft dagegen einzu-
bringen gedrungen sind, hufömchst anzunehmell, welches in Folgendem 
besteht: . 

In keinem, geschweige in einem freyen Staate, kann und darf der 
Richter anders, als nach Recht und Gründen, entscheiden, und um desto 
auffallender und kränkender ist es für sämtliche Städte und den Bürgerstand 
dieser Herzogtümer, • wenn Wohlgebohrner Landmarschatt und Oberrath 
von Sacken, in seiner den 2ten h. M. et A. zur Hochfürstl. Kanzeley ge« 
brachten Protestatio» und Manifestation, gleichsam durch einen Macht-
spruch, ohne alle doch unaussehlich erforderliche genaue Anführung der an-
geblichen rechtlichen Gründe seines Widerspruchs, schlechtweg behauptet, 
daß die vorläufige Darstellung der Bürgerlichen Beschwerden den Funda-
mentalgesetzen entgegen wäre. ; 

' Je mehr Pflicht und Ehre den Wohlgebohrnen Landmarschall von 
Sacken schon verbunden, diese genaue Anzeige der rechtlichen Gründe Zu 
liefern, die Ihn vermeyntlich zu diesem so vorgreifende als Höchstbedenk-
lichen und den Bürgerstand kränkenden Vorwurf bewogen haben, je mehr 
wir bey den: Bewußtseyn von einer auf den gerechtesten Gründen gestützten 
guten deiche, wogegen noch keine Widerlegung gewagt worden, allen et-
waiiigen Anfechtungen begegnen zu können hoffen; desto angelegentlicher 
und flehentlicher bitten Ew. Hochfürstlichen Durchlaucht wir unterthankgst-
gehorsamst, es dem Wohlgebohrnen Landmarschall und Qberrath von Sa--
cken aufzuerlegen/ zur Rechtfertigung seines auf eigne Authorität gewagten 
Vorgebens, die rechtlichen Gründe genau vorzutragen tmd begannt zu ma-
cheti,damit wir,bewatldten Unistanden nach, dagegen unsere Gerechtsainewei-
ter vertheidigen können. 

E S» 
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So wenig es nun bisher von Wohlgebohrnen: Lanbmarscholl von Sa-

cke» dargethan ist, daß frei Inhalt unserer Darstellung den Fundamental» 
gesehen zuwider wäre, eben so wenig hat er einen rechtlichen Grund für 
sich, weshalb er der Art und Weife, wie diese Darstellung zur öffentlichen 
Verhandlung gebracht worden, zu widersprechen berechtiget gewesen seyn 
sollte. Vielmehr stützt sich diese Art der Verhandlung schon auf natürli-
chen Gemeinst»» und darnach geläuterten rechtlichen Bcgrffen Unausbleib­
lich muß das Gesuch desjenigen, der unter Obrigkeitlicher Authorität an 
einen andern Anspruch macht, diesem andern zu seiner Erklärung, von der 
Obrigkeit nmgecheilt, und »ach wechselseitigem Verfahren allererst, die 
Statthaftigkeit oder Unstatthaftigkeit des Ar.bringens richterlich beurthe lt 
wenden. Sollte «ber die Obrigkeit das Gesuch sogleich, mit Borsch,'hung 
der Ungerechtigkeit, abweisen, und die Mittheilung an den Gegner vorgrei­
fend zu verweigern berechtigt seyn, so wurde ei» solches Benehmen die arg-
sie Verletzung der ersten Grundsätze des Rechts seyn: daß wider niemand, 
ohne Vernehmung beyder Theile und gehörige Untersuchung der Sache, er-
kannt werden könne, und jeder Staatsbürger wäre alsdenn einer de^pcti-
schen Unterdrückung ausgesetzt. Ganz besouders aber wäre ein solches Ver­
fahre» den Grundsätze» dieses frcye» Staats zuwider, in welchem die Frey-
heit, Klagen und Beschwerden anzubringen, fo weit gehet, daß ei» jeder, 
der Klage anbringen will, die Berechtigung hat, ohne die geringste An-
zeige, worüber er klage» wolle, vom Richter Citationsbla»kate zu fordern, 
seine Klage darauf zu verfasse», u»d selbige zum gerichtliche»; Verfahren mit 
dem auSgeladne» Gegner zu bringen, ohne daß der Richter über die Ge­
rechtigkeit oder Ungerechtigkeit derselbe» fein Urtheil eher fallen könnte, bis 
beyde Theile darüber bis zum Schluß, rechtlich vernommen worden. Diese, 
qlles richterliche Vorgreifen, sogar in Privatsachen, verbannende Klage-
sreyheit, muß in einem höhern Grade, in Ansehung der StaatSmaterien 
und der Gerechtsame ganzer Gesellschaften und Stande, statt finden, und 
hat auch wirklich, i» Ansehung des Bürgerstandes, so viel nach altern und 
neuem Beyspielen bekannt ist, stattgefunden. So müßen vorerwähnter 
maßen, nach Gemeinsmn und dem rechtlichen Gange der Geschäfte in die­
sen Herzogtümern, alle StaatSanträge des Bürgerstandes an Ew. Hoch-
strstl. Durch!, und Eine Wohlgebohrne Ritter- und Landschaft über seine 
Gerechtsame, eben so, wie alles, was sonst zur Erklärung Einer Wohlge­

bohrnen 
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bohr neu Ritter, und Landschaft gehört, in der Hochsürstlichen Kanzelev 
überreichst, unb derselben, durch die gewöh»,liche Umschreiben zum 
Landtage mitgetheilt werden, weil der Landtag die rechtlichbestimmte Zeit 
der Verhandlungen über Staatematerien mit Einer Wohlgebohrnen 
Ritter- und Landschaft ist, von derselben aber über dieselbige betref-
sende Anträge, keine Erklärung und Antwort erwartet werden könnte, 
wenn Ihr nicht, durch die Mittheilung der Antrage, mittelst der Um* 
schreiben, davon zeitige Wissenschaft, und die erforderliche Gelegenheit 
gegeben würde, sich darüber in den Kirchspielen zu berathschlagen und die 
Deputirten zweckmäßig zu instruiren. So wenig irgend ein Gesetz ange-
führt werden kann, warum in Ansehung der die Gerechtsame des Bürger-
standes betreffenden Staatsantrage an Ew. Hochfürstl. Durchl. und Eine 
Wohlgebohrne Ritter - und Landschaft das vorangezeigte Verfahren nicht 
statt finden solle; So wenig fehlt es auch an der wirklichen Uebung im vo-
rigen und diesem Jahrhundert, davon unter andern die Landtaglichen Um-
schreiben an die Städte von den Jahren 1613. 1628» 1633.1638.1644. 
1648» 1683. 1684. 1696. 1783. 1785. von welchen wir, nach Vorzeit 
gung beglaubter Ausfertigungen, Abschriften unter den Nummern 1. bis 
13. hiebeylegen. Ja aus den in beglaubter Ausfertigung vorgezeigten und 
abschriftlich unter Nro. 12. hiebey gelegten AufforderungS - und Ermah­
nungsschreiben des Weyland Wohlgebohrnen Ritterschaftshauptmanns 
Otto von Grothuss an die Stadt Windau vom Jahr 1614. erhellet es so­
gar, daß Eine Wohlgebohrne Ritter- und Landschaft selbst die Städte, 
zur Wahrnehmung des Königs Landtages, nächst Ihr, angelegentlich auf-
gefordert hat. Es bleibt also eine ausgemachte Wahrheit, daß, nach der 
Ordnung des rechtlichen Galiges der Staatssachen, die, auch E. Wohlgeb» 
Ritter- und Landschaft angehende Antrage derselben, vor dem Landtage, 
durch die Umschreiben gehörig vorher zur Erklärung mitgttheilt werden wuf» 
sm, um noch Maasgabe derselben vorher gehörig auszumitteln, ob die Ver­
wendung deshalb an die Allerhöchste Oberherrschaft noch erforderlich oder 
nnnöthig ist ? In Betracht dessen, daß die Städtischen Gerechtsame Haupt-
sachlich in Oberherrschaftlichen Bestätigungen und Verordnungen, unter 
andern, zumBeyspiel, in den Unterwerfungsverträgen, den Königl. Re­
sponse« von den Jahren 1649, 1746. 1749. ja gar in der Reichskonstitu-
tion von 1774 gegründet sind; so würde es zugleich, wie es febon im vori­

gen 
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gen Jahrhundert, von Einem hohen Ober- unb Appellationsgericht in Sa. 
chen der Städte wider E. Wohlgeb. Ritter - unb ianbschast, im Uifheil vom 
25. Sept. 1648 erkannt werben, ein höchststraffalliger Emgrif in bie Ober-
henfchaftlichen Majestätsrechte seyn, wenn Eine hohe janbesregiernng, ober 
gor nur ein einzelnes Glied berfelben, vorgreifend, unb zuwider ben Oberherr-
schaftlichen Verfügungen, bm Bürgerstanb mit seinen, zur vorläufigen Er-
klarung, bey Ew. Hochf. Durchl. und E. ^Bohlqeb. Ritter - nnb Landschaft 
angebrachten Antragen, einseitig abzuweisen es sich beygehen lassen sollte. 

Der Anschein einer vorgeblich angelegt gewesenen Ueberraschung, wel-
che ber Wohlgebohrne Landmarschall unb Oberrath von Sacken, beydem 
Vortrage unb ber weitcrn Expedition ber bürgerlichen Beschwerden, suchen 
pnd finden wollen, fallt von selbst weg, da bie Städte unb ber Bürger­
stanb babey ben vorerwähnten ganz gewöhnlichen Weg gegangen, unb eben 
daher auch ihnen, bie an bem Vortrage selbst unb ber Expebition keinen 
weitern Theil haben nehmen können, cS nicht zur Schulb kommen kann, 
wenn Wohlgebohrner Lanbmarschall unb Oberrath von Sacken, mit dem 
eigentliche» Gange der Sache unbekannt geblieben seyn sollte. Ueberdem 
Inöchte es wohl höchsiunbillig seyn, wenn man demjenigen, ber in Betrei­
bung seiner Angelegenheiten sich aufmerksam unb thatig bewiesen — unb 
dies ist boch nur der Fall beö Burgerstanbeö — gerabezu die Absicht einer 
gefahrlichen Uoberrafchiing aufbürden wollte, unb bies umsomehr in vor-" 
seyeiibem Fall, wo nichts entschieden, sondern nur das Anbringen ber 
Städte unb bes Bürgerstandes, zur wettern Beratschlagung und künfti-
gen gemeinschaftlichen Behandlung, in bie Kirchspiele versanbt und kom-
municiret worden. 

Hart lind ungerecht ist auch ber Vorwurf, baß ber Geist ber Auf­
wieglung unb Zusammenrettung, die Städte unb ben Bürgerstanb verleitet 
haben sollte, ohne Vorwisfen unb Genehmigung ter Regierung, unerlaub­
te Zusammenkünfte und Konventikula anzustellen, ferner, baß bie Littera-
fen unb Manner, bie der Rechte des Landes kunbig finb, und auf selbige 
geschworen, geheime Anzettelungen unb Verbindungen in einem Lande, 
welches ihnen keinen Grund dazugegeben, zumachen, sich erdreustet ha-
den sollten. Schon in Privatsachen haben, nach den vorangeführten Er-
»rferuncen, Privatpersonen das Recht, ohne irgend eine vorhero bey ih­
ren Richtetn oder der Obrigkeit nachgesuchte Erlauoniß, ihre Beschwerben 
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anzubringen, und die Erklärung des GegentheilS darauf vorhero zu fordern, 
ehe der Rechter oder die Obrigkeit mit ch'.er Authorität darüber entscheiden 
kann. Eben fo unstrittig ist also auch, wenn mehrere Personen an einet 
Sache gemeinschaftlichen Antheü haben, denselben die Berechtigung zu-
standig, ohne besondere bey der Obrigkeit nachgesuchte Erlaubniß, Willkür-
lich zusammen zu kommen, und über den Gegenstand ihrer Beschwerden, 
auch die Art der Behandlung derselben, gemeinsame Beratschlagungen 
anzustellen. In einem desto höhern Grade bleibt dahero den sreytn Ein­
wohnern eines freyen Staats die Berechtigung unbenommen, fo wie es 
euch bishero von dem Bürgerstande im vorigen und diesem Jahrhundert, 
sowohl in diesen Herzogthümern als auch bey der Allerhöchsten Oberherr-
schaft geschehen, über ihre gemeinsame StaatSgerechtsame und deren rcchtli-
che Behandlung Berathschlagungen anzustellen, die, zuwider den Grund­
sätzen der natürlichen Billigkeit und des Rechts, ohne die kränkendste Be-
leidigung , für keine sträfliche Konventikula angegeben werden können, weil 
nur "die Zusammenkünfte straflich und verboten sind, worin man feine An-
H?legenheiten, durch gewaltsame Unternehmungen, mit Verlassung des ge­
bührenden rechtlichen Weges^ zu behaupten, sich unterstehet. W?hl über­
zeugt, daß sogar von der Obrigkeit sonst rechtlich veranstaltete Zusammen-
fünfte, verbotene sträfliche Konventikula, nach dem Sinn des Rechtes, 
werden können, wenn man darin über gewaltsame Maasregeln, zur Be-
Häuptling seiner vermeyntlichen Gerechtsame, beratschlaget, oder wohl gat 
dazu Instruktionen ertheilet, hat der Bürgerstend, sowohl in seinen Pri-
vatzufammenkünften, als in der von Ew. Hochfürstl. Durchl. durch die 
höchste Resolution vom 2 asten August a. c. veranlaßten öffentlichen Zu­
sammenkunft, alle gewaltsame Maasregeln, zur Behauptung seiner Ge-
rechtsame, verabscheuet, und so, wie geschehen, seine Antrage auf dem 
ordentlichen RechtSganqe vorläufig bey Ew. Hochfürstl. Durchlaucht, zur 
Veranstaltung der gebührenden Behandlung mit Einer Wohlgebohrnen 
Ritter- und Landschaft auf dem ordentlichen Landtage, in der guten Absicht 
angebracht, weil derselbe, nachdem ausdrücklichen Inhalte seiner Darstel-
lung, durch gütliche Unterhandlungen, zufrieden gestellt, und den Fort-
gang an die Allerhöchste Oberherrschaft dadurch unnöthig gemacht 311 sehen, 
hoffet und sehnlich wünschet. 

Nach Pflicht und Gewissen haben daher auch Manner, die der Rech-
re 
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u des Landes kundig sind, mif die geschehene At-regung, sich verbunden 
gefühlet, einem so gerechten Gesuch durch so sanfte und rechtliche Mittel 
beyzlitreten. Und wenn der Wohlgebohrne Landmarschall von Sacken ein 
so lauteres als rechtliches, von Ew. Hochfürstl. Durchl. Höchstselbst, zur 
weiter»! öffentlichen Verhandlung, befördertes Benehmen des Bürgerstan­
des, mit dem argen Vorwurf der Aufwiegelting und Empörung zu belegen, 
es sich beyaehen lassen; so muß der Bnrqerstand, diese Bebürdung, als die 
größte Beschimpfung fühlen, und deshalb mit Vorbehalt aller gebührenden 
Rechtsmittel, in soweit es die Authorität Ew. Hochfürstl. Durchl. betriff, 
um die Verhängung einer ernstlichen Zurechtweisung an Ihn, vorlaufig 
flehentlich bitten. So huldreich auch bey der in diesem Zeitalter sich immer 
mehr verbreitenden menschenfreundlichen Stimmung sogar die souverainen 
Beherrscher andrer Staaten ihren Unterthanen es nicht zum Verbrechen 
anrechnen, wenn selbige mit Antragen und Beschwerden, um deren Be-
willigung oder Abstellung, sich ihrem Throne nahen, desto weniger dürfen 
solche Schritte in einem freyen Staate, den sogar unter Oberhen schaftlichen 
Schuh stehenden Eingefessenen t>ott dem Wehlgebohruen Landmarschall von 
Sacken oder Einer Wohlgebohrnen Ritter und Landschaft als unerlaubte 
Handlungen so imgltmpfltch als unrechtlich beurtheilet, oder aber solche freye 
Bürger vom freymütigen Bekenntniß auch von einer so anstandigen als 
rechtlichen Wahrnehmung ihrer geschmälerten und wankend gemachten Ge­
rechtsame, durch tauschende Ueberredungen oder gar wohl verlautbarte Dro-
Hungen und Schreckbilder, gereizet werden, davon abzugehen oder andere 
davon abzurathen. 

Ew. Hochfürstl. Durchl. bitten wir daher ehrfurchtsvoll, beit Wohl» 
gebohrlwn Ober- und Regieruugsrachen es angelegeittlich zu empfehlen, daß 
Sie wissentlich solche, den Grundsätzen eines freyen Staats 'ganz widrige 
unb beahndungswürdige Unternehmungen nicht gestatten, vielmehr solche 
zu verhindern äußersten Fleißes sich angelegen seyn lassen mögen. Auf kei­
ne Weise vermeynen wir auch, durch unsere Antrage, das Wohlwollen und 
die Liebe Einer Wohlgebohrnen Ritter - unb Landschaft verscherzt zu haben. 
Artigkeit, Liebe und Achtung, sind Pflichten, die in einem jeben gesitteten 
Staate die gesitteten Bewohner desselben sich nach Verhältniß schuldig sind 
und gegenseitig leisten, ohne sich solches zum Verdienst gegen einander an­
zurechnen. z Wenn aber auch von allen Gliedern Einer Wohlgebohrne» 
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Ritter - nnb Landschaft, ohne sonstige triftige und anderweitige wichtige 
Veranlassungen, blos nach den Grundsätzen des reinsten moralischen Ge­
fühls, mit Liebe und Achtung dem Bürgerstande begegnet worden seyn soll» 
te; so ist dieser dagegen eben so gewiß, daß der ausgebildete Theil des 
Bürgerstandes diese Liebe und Achtung nicht allein vorzüglich erwiedert, soll-
dern selbige sogar gerne zuvorkommend ausgeübt hak. Bey so bewandtm 
Umstanden würde der Bürgerstand selbst die Einer Wohlgebohrnen Ritter-
und Landschaft gewidmete wahre Achtung verletzen, wenn er auch nur eitiett 
Augenblick glauben wellte, daß dieselbe Mos deshalb dem Bürgerstande 
Liebe und Achtung bewiesen habe, damit dieser dagegen seine wohlerlangte 
Gerechtsame Einer Wohlgebohrnen Ritter - Landschaft aufopfern, und von 
der Herstellung seiner, seit der Unterwerfung an die Allerhöchste Oberherr­
schaft, so geschmälerten Gerechtsame abstehen, auch für deren künftige sichere 
Erhaltung, zu seinem und seiner Nachkommen unwiederbringlichen Schaden, 
nicht weiter besorgt seyn sollte. Wir wissen auch keinen rechtlichen oder 
moralischen Grund, warum Eine Wohlgebohrne Ritter - und Landschaft 
über den Vortrag unserer Antrage, dergleichen Sie so häufig Ew. Hoch* 
sursis. Durchl. ohne Besorgnis; für gerechtes Mißfallen unterleget, irgend 
eine Ursache hatte, besonderes Misvergnüge» zu äußern, und selbiqe ftgar 
mit einem, in keinem andern Staate erhörten, indignirenden Unwillen, 
als ein untergeordneter Landstand, ohne irgend eine Antwort darauf, vor. 
sich zu weifen, da doch gekrönte Haupter, Kaiser und K önige, auch andere 
große Fürsten, zum Beyspiel in Deutschland, es ihrer Würde so wenig 
unanständig als der Gerechtigkeit widersprechend finden , aus dem Reichs­
tage, mit den Reichsstädten, als Ständen, sowohl StaatSbeschliessunaen 
zu machen, als auch deren etwanige Beschwerden sich vorlegen zu lassen, 
und darüber eine beruhigende und zufrieden stellende Auskunft zu treffen. 

Durch die vorstehende Erörterungen hoffen wir nun die Gerechtigkeit 
unserer Anträge und die Art des Vortrages derselben zur öffentlichen Ver­
handlung genugsam gegen die unglimpflichen und rechtswidrigen Bebüidün­
gen des Wohlgebohrnen Landmarschall von Sacken oeicchtfertigt, allen 
dahero im Publikum verbreiteten nachtheiligen Eindrücken begegnet, und 
auch den guten Grund unsres ganzen Benehmens, so bestärkt zu haben, 
daß wir auch auf unsere jetzt wiederhohlte flehentliche Bitte noch ferner des 
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höchsten landesherrlichen Schutzes und Beystandes gewürdigt Zu werden, 
' auch unsere Zurechtstellung erhört zu sehen zuversichtlich hoffen können. 

Schlüßlich treten Ew. Hochfürstl. Durchl. wir noch mit der untertha-
mgstgehorsamsten Bitte an, es geruhen'Höchstdieselben in Gnaden, diese 
unsere Eingabe Einer Wohlgebohrnen Ritter- und Landschaft kommunici-
'ren und zufertigen zu lassen, weil selbige auf die obenangeführte, und auf 
der Landbothenstube eingebrachte Protestation und Manifestation des Wohl-
gebohrnen Landmarschalls von Sacken Beziehung hat, und ersterben in 
tiefster Ehrfurcht und Devotion . 

Ew. Hochfürstl. Durchl» 
Unsers Gnädigsten Fürsten und Herrn 

unterthanigstgehorsamste 

samtliche Städte und vereinigte Glie-
der des Bürgerstandes der Herzog-
thümer Kurland und Semgallen. 

Pröd. den 2osten September 1790, 
Hod)fürstl, Kanzeley. 

Nro. iż. 
Nro, 1. 

Von Gottes Gnaden Friedrich, in Liefland, 
zu Curland und Semgallen Herzog. 

Unfern gnädigen Gruß zuvor! Ehrsame »nd Weise Liebe Ge-
treue! Wir verhalten End) Gnädiger Meinung nicht, daß 
auf gnädigstes Begehren der König!. Maj st. Utifers gnädigsten 
Herrn, mit Fürbehalt unsers Red)tenö lind Freiheit •, wir die 
Landschaft und Unterthanen Curifchen Kreises, worunter > ihr 
mitgehörig, dahin gehn Goldingen gegen den 6ten September 
betaget> daselbst Königl. Gesandten seyn und mündliche Wer-
wungen zu erófnen haben werden. Begehren demnach in Gna-

den, 
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den, daß auch eures Theils durch einen ziemlichen starken Auö-
schuß eures Mittels sich alsdann einstellen, die Proposition an-
hören, und euch der Gebühr nach daraus erzeiget. Daran ge-
schiehet unser Gnädiger Wille. Datum Grenzhoff den 2 2fen 
August Anno 1613. 

fL- sri Friedericus. 
^ D. J mpp. 

ab extra. Den Ehrsamen und Weisen, Unfern 
hieben Getreuen Bürgermeistern und 
Rathsleuten und ganzer Gemeine der 
Stadt Windau, samt und sonders. 

Kr». 2t 
Fürstl. Durchlaucht Herzog Friederich zur Cur-
land und Seingallen, geben auf der sämtlichen Cunsche» 
Städte Supplication diesen Bes6)eid, daß bey Durchsehung der 
Statuten ihr Petitum in Acht genommen, und denselben zum Vor­
fange dieselbe nichts soll inseriret werden: Wie dann Suppli-
canten zur der Zeit wenn von denen dazu verordneten die Sta-
tuten fur die Hand genommen werden sollen, sich ebenmaßig ein-
stellen und das ihrige in Acht nehmen. Urkundlich unter auf-
gedrückten Fürstl. Secret. Gegeben zu Goldingen den ajstep 
Decbr. i6ag. 

r L. S ] 
[D. C. et S.j 

Xrcx A. 
Von Gottes Gnaden Friederich in Lieffand zu 

Curland und «vemgallen Herzog ic. 

Unser» Gnädigen Gruß zuvor! Ehrsame und Weise jieb« 
Getreue: 3hr habt euch guter maaßen zu erinnern, wie daß 
ihr t auf nnterschiedlicheu Landtagen eure Beschwer wider die 
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Landschaft übergeben, welche aber wegen anderer vielfältigen 
Geschäfte allezeit verschoben worden: Dieweilen wir denn auf 
den 2 7sten Jurni einen Landtag zu Mitau ausschreiben und sol­
chen Punkt mit in die Deliberatorien sezen lassen: Als begehren 
Wir in Gnaden daß ihr zu solchem Ende und hierin etwas ge­
wisses zu fchließen, die Eurige auf vorgedachte Zeit ebenmäßig 
ohnsehlbar abfertiget; solches gereichet euch selber zum From-
men, und vollenbringet daran unfern gnädigen Willen. Da­
tum Annenburg am 14ten May Anno 1633. 

ab extra. Denen Ehrsamen und Weisen Unfern 
Lieben Getreuen, Bürgermeister, 
Rath, und ganzer Gemeine der Stadt 
Windau samt lind sonders. 

<tuf Supplicaon der Sembtlichen Chur und Senigallifthen 
Städte wird zun: Bescheide gegeben, weiln die vbrigen delibe-
ratorien auf künftigen Landtagk fo allhie im Sommer nach ae-

eudigtein Appelluon Gericht gehalten werden foll, verfchobeil 
worden. 

Alß werden Supplikanten sich bis dahin gedulden vnd 
alßdenn weiter angeben, I,n vebrigen soll Ihr Gesuch bey re-
Vision der Statuten in acht genommen werden. Aćtum My-
tav den 22sicn Ianuarii Anno 163g. 

ab extra. Kanzele« Besi-Heidt aus sämbtlicher 
Städte Supplication wegen Revision 
der etatuteit fub dato &c. 

Friderieus. 

Bartholdt Meyer, 
SecretariuS. 

Nro. 5. 
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Auf Supplikation sambtlicher Städte in Churland und Sem­
gallen wird zum Bescheide gegeben, obwol die Städte zu or-
deutlichen Landtagen als ein dazu gehöriger Status nicht ver-
schrieben werden, so ist ihnen doch unbenommen, wann fte et-
wan Beschwer wider die Landschaft haben, welche auf dem 
Landtage gehören, dieselbe zur Ausschreibung des Landtages 
Ihrer Fürstl. Gnaden einzuschicken, nachdem derselbe alle zwey 
Jahr all hier zur Mytau gehalten werden soll, damit solche Be­
schwer den Deliberatoriis mit einverleibet werden, sie sich zu 
der Zeit auf geschehene notisication einstellen uud auf vorherge­
gangene Deliberation alsdaun Bescheid darauf erlangen mögen, 
Ä&um Mytau den 19. Novembris Anno 1644. 

TL. S.J Jacobns. 

Barthold Mcycr, gc»c»,»t Rantcnfclß, 
Ober Secrs. 

Nro. 6. 

uf Supplicaon der sambtlichen Städte wird zum Bescheid 
gegeben. Obwol die Städte zu ordentlichen Landtagen a!ß ein 
dazu gehöriger Status nicht verschrieben werden so soll dennoch 
wenn ein Landtag ausgeschrieben wird, ihnen der Terminus 
auch Hofisiciret werden, damit wenn sie etwann Beschwer, wel­
che auf den Landtag gehören, wider die Landschaft Herfen, die« 
selbe entweder alsdann abgefchasset, oder gegen folgenden Land­
tag mit in die Deliberatorien gesezt werden mögen. Aftura 
Mytau den 25. Julij Anno 1648. 

LV] Fürstl. Churl. Kanzeley. 

Nro. 7, 
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Nre, 7, 

Von Gottes Gnaden Friederich Casimir in Lieff-
land zu Churland und Semgallen 

Herzogk. 
itnfern Gnädigen Gruß zuvor. Ehrsame und Weise, iiebe 
Getreue, Nachdem Wir noch diese Woche einen Landtag zu 
Abschaffung der Gravaminum ausschreiben zu lassen gemeinet 
seyn, So haben Wir Euch solches in Gnaden anfügen wollen, 
damit wenn Ihr einige Gravamina hattet, Ihr dieselbe gegen 
Ausgang dieser Wochen einschicken möchtet. Sind Euch da-
bey mit Fürstl. Gnaden zugethan. Datum Mitau den 11 fen 
Ottobris Anno 1683» 

F. Casimir, Herzogt zu Churland. 
ab extra. Denen Ehrsamen und Weisen, Un-

fern Lieben Getreuen Bürgermeister, 
Voigt und Rath unsrer Stadt Gol-
dingen. 

'Weil hieran höchst gelegen, alß soll Zeigern dieses dem 
Fürstl. Reuter auf allen Aemtem mit guten Postpferden 
durch Tag und Nacht auf der Hin unt) ZmückReise ge­
holfen werden. 

Nrof 8* ' 

Von Gottes Gnaden Friederich Casimir in Lieff-
land zu Curland und Semgallen Herzogt. 

Lt. ©. ©. 3. Ehrsame und Weise, jiebe Getreue, Nach-
dem Wir an E. E. Ritter und Lcmdfchfft einen ordentlichen 
Landtag auss den i sten Juny dieses Jahres außschreiben laßen 
und Wir Eure eingegebenen Gravamina in die Deliberatorm 
mit sezen lassen. So befehlen Wir Euch in Gnaden daß Ihr 

gegen 
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gegen bemelten Tag einen aus euren Mitteln anhero abfertiget, 
und durch demselben die Nothdurft deefalls beobaä)ten lasset, 
Daran geschieht Vnser gnädiger Wille. Datum. Mitau den 
20. April! Äo. 1684. 

F. Casimir. HzC. 
ab extra. Denen Ehrsamen und Weisen, Vnsern 

Lieben Getreuen, Bürgermeister, Voigt 
und Rath Vnsrer Stadt Goldingen. 

Nro. 9. 
Friederich Casimir von Gottes Gnaden in Lieff-

land, zu Churlandt und Semgallen Herzog. 
XI. ©. ©. 8- Ersame und Weise, Liebe Getreue. Indem 
Wir aus erheblichen Ursachen bewogen worden, einen Landtag 
auf den 1 i ten February des, geliebts Gott, antredenden Iah- * 
res anzusezen, und auszuschreiben, dabei) aber auch das In-
terejse und die Wohlfahrt Unserer Städte Uns Fürst-väterlich 
angelegen seyn lassen wollen; So befehlen Wir Eucb gnädigst, 
daß Ihr alfofort, bey Erhaltung dieses Unseres gnädigsten 
Refcripti zusammen kommet und mit einander überleget, ob ihr 
welche und was vor Beschwerden wegen Euerer Stadt und der 
gemeinen Bürgerschafft haben möchtet, dieselbe zusammen fas-
set, und ohne Zeitverlust, Uns einsendet, damit Wir zu Ab-
thuung derselben bey obgedachtem Landtag auf zulängliche Mittel 
und Wege bedacht seyn können. Empfehlen Euch übrigens der 
Göttl. Obhutt. Datum Mitau den 31. Decb. Ano, 1696, 

F. Casimir. HzC. 
ab extra. Denen Ehrsamen und Weisen Unfern 

Lieben Getreuen Bürgermeister, Voigt 
und Rath Unserer Stadt Bauschte. 

Pfent. den 8ten Januar 1697, 
Nro, 10, 
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Kro. io. 

Von Gottes Gnaden Wir Peter in Liefland zu 
Curland und Semgallen Herzog, freyer Stan-

desHerr in Schlesien, zu Wartenberg, Bralin 
und Goschiiz ic. K. 

U. G. G. z. Edle, Achtbare, auch Weise jiebe Getreue. 
Wir haben durch die Beylage Uns genöthiget gefunden, auf den 
ioten Febr. dieses Jahres einen außerordentlichen Landtag aus­
zuschreiben. Wann Wir nun dafür halfen daß der Inhalt der 
Beylage auch die Gerechtsame Unserer Städte angehe: so be-
befehlen Wir Euch hiedurch gnadigst: daß Ihr die gesammfe 
Bürgerschaft der Stadt Goldingen fordcrfamst zusammen be­
ruften lasset, um über diejenigen Mittel gemeinschaftlich zu be-
rathschlagen, und sich zu einigen, welche von Seiten der Stadt 
Goldingen angewendet weiten mußten, in Zeit des Landtages 
fur ihre Rechte bey dem vorliegenden Falle zu reden und fhatig 
zu seyn. Daran geschehet Unser gnadiger Wille. Gegeben 
ju Mitau den 17ten Jan. Ao. 1783* 

Auf Gnädigsten Befehl, 

Joh. Ernst Klopniann, Ernst Johann Taube, 
Lanohofmeisier. Canzler. 

Otto Friedrich Sass, A. G. Wilhelm Hahn, 
Oberburggraf. Rath. 

Carl Friedr. v. Mirbach, 
Rath. 

ab extra. Denen Edlen, Achtbaren auch Mei­
sen, Unfern Lieben Getreuen, Bür-
gerineister, Gerichtsvoigt und Raths-
verwandten der Stadt Goldingen. 

Prod, 
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Prod. d. d. 29. Jan. 178Z. in Conventione publica Gol-
dingenfi, 

I. E. Krottendorff, 
Jud. Civit. Gold. Secrs, 

ad p. 5. 

Von Gottes Gnaden Wir Peter, in Liefland zu 
Kurland und Semgallen Herzog. Freyer Stan-

desHerr in Schlesien, zn Wartenberg, 
Bralin und Goschfitz. 

U. G. G. Z. Edle, Achtbare, auch Weise iicbc Getreue! 
Lim mit vereinigten Kräften den Gefahren des Getreide Man« 
gels entgegen 311 arbeiten, haben Wir auf den 7ten Januar 
1786 einen außerordentlichen Landtag ausgeschrieben, und da 
dieses wichtige Geschäfte durch Eure Mitwürkung erleichtert wer-
den kann; so befehlen Wir Euch hiedurch Gnädigst: daß Ihr 
nach gepflogener Beratschlagung mit E. gesamten Bürger-
schafft, Abgeordnete zum Landtagstermine an Uns absendet, 
besonders in der Absicht, Uns zu unterlegen, wie viel Getreide 
Eure Stadt für die Zeit des Mangels, die wahrscheinlich auf 
zwey Jahr hinaus gehen möchte, bedarf; wie viel sie jetzt vor-
rathig hat; und für welchen Preiß Sie dasselbe zum allgemei-
nen Bedürfnisse verkaufen könne. Wir verbleiben Euch mit 
Unserer Huld lind Gnade wohl zugethan. Gegeben zu Mitau 
den 24. November 1785. 

Joh. Ernst Klopmann, Ernst Johann Taube, 
Landhofmeister. Kanzler. 

Otto Friedrich Sass, Friedr. Koschkull. 
Oberburggraf. Landmarfchall. 

ab 
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ab extra. Denen Edlen, Achtbaren, auch Mei-

sen, Unfern Lieben Getreuen, Kür-
germeister Gerichtsvoigt und Raths-
verwanSten der Stadt Goldingen. 

Prod» den 7ten Decernber 1785 in Conventione pubL 

I. E Krottendorff. 
I. C. Gold. Secretarius. 

ad p. 100, 

txro. 12, 

(Urbare Wollweise Mannhafte iieBe Herren und gute Freunde. 
Nebst Wünsä)ung aller Wohlfahrt und meiner Freundwilligkeit 
haben D. g. au6 den Beylagen zu vernehmen, was rnaaßen 
die Königl. Majst. unser Gnädigster König und Herr allen 
Standen dieser Provinz Curland und Semgallen ein generał 
Zusammenkunft auf den i2ten Januar: nach den: neuen, ist 
der andre nach dem alten, in der Stadt Riga zu halten ange-
setzet. Wenn denn D. g. sowohl als unß solchen Königl. An-
Ordnungen ohne einige Wiederrede zu gehorsamen gebühret, als 
werden sie dahin auff die ernannte Zeit, die ihrigen cum ple-
Iiis mandatis abfertigen, und sich in diefem allen von der land-
schaft nicht trennen, auch nicht trennen lassen, e6 sey durch was 
Mittel und Wege, der Köniql. Majst. solches zum Nachtheil 
-geschehen möchte, Hätten auch D. g. Beschwer, darum sie zu 
klagen, dieftlben können sie alsdenn mitbringen, so wollen 
wir, die Ritterschaft, nebst Ihnen, um Abschaffung derselben, 
imb um Erhaltung ihrer Privilegien und Freyheiten anhalten: 
Sölten aber D. g. von Uns abtreten, so wollen Sie verwarnet 
fa», daß nicht desto minder, die Königl. Majst. den Schluß 
fo wir daseibst über Sie, als über uns machen werden, genehm 
halten und Mittel zu finden wissen, durch welche Jhro Königl. 
Majst, Authorite nichts möge benommen werden. Dann wol-

l-tt 

4* 
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(en D. g. bey uns im ianbe wohnen, und Ihre Commoda und 
Nahrung haben, fo ist auch billig, daß Sie neben uns die 
onera communis mit tragen Helsen. . D. g sämtlich hiemit 
göttlicher Bewahrung empfehlende» Datum Kazdangen den 
25. December Anno 1614. 

F. Weg. Otto Grodhusen, 
Fl. W. Churl. v. Semg. Ritt. Haupt, 

ab extra. Denen Ehrb. Wollweisen, Mannhaft 
ten Bürgermeister lind Rath der totnbt 
Windau; meinen Günstigen Herren 
und Freunden. 

Nro. 14, 

Von Gottes Gnaden Wir PETER, in Liefland, zu 
Kurland und Semgallen, auch in Schlesien zu Sagan 

Herzog, und Freyer Standesherr zu Wartenberg, 
Bralin und Goschütz;c. K. 

Ltnfcm Gnädigen Giuß zuvor. Wohlgebohrner iieber Getreuer. In-
dem Wir Euch die gegenberichtliche unterthänige Eingabe der sämtlichen 
Städte und vereinigten Glieder des Bürgerstandes Unserer Herzogfhümer 
Kurland und Semgallen hieneben zufertigen lassen, fo befehlen Wir Euch 
vorläufig hiedurch gnädigst: ohne allen Verzug diejenigen rechtlichen Grün-
de genau uns vorzutragen und öffentlich bekannt Zu machen, aus welchem 
Ihr in Eurer unterm Produkte vom 2fen dieses M. und I. zu den Akfen 
Unserer Kanzeley gebrachfen sogenannten Profestation und Jurium Reser-
vafion gerade zu behaupfef, daß die vorläufige Darstellung der supplikanfi-
schen Beschwerden den Fundamenfalgesehen entgegen sey. Daran gesche­
het Unser gnädiger Wille. Gegeben zu Mitau den 28sten September 1790, 

Peter, Herzog zu Kurland. 
An den Wohlgebohrnen von Sacken, Landmarschall 

und Oberrath. 
Nro. 15. 
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Nro, 15. 

Durchlauchtigster Herzog, 
Gnädigster Fürst und Herr! 

Es hat der Wohlgebohrne jondmarschall und Overrath MoriH von der 
Osten genannt Sacken, den 2feit September d. I. zu den Acten der Hoch-
fürstl. Kanzeley, eine von Ihm eigenhändig unterzeichnete sogenannte Pro-
testation und Jurium Reservation gebracht, worin unter andern auch ich, 
wegen der bürgerlichen Rechtö-Vindikation, eben so unerwartet al6 grund­
los angegriffen, und höchlich beleidigt worden bin. 

Auch weiß ich5 mit Gewißheit, daß man sothane Schrift bereits zum 
Diano der jandbothenstube getragen. 

Die Rechte erlauben einem Jeden , auf eben demselben Wege sich zu 
vertheidigen, auf dem er angegriffen worden. 

Ich unterlege also, in der vestiglichen Zuversicht einer gnadigen Ge-
Wahrung, Ew. Hochfürstl. Durchlaucht dasjenige, was ich auf jene Schrift 
vorläufig zu erwiedern gefunden, mit der unterthanigsten Bitte, daß Höchst-
dieselben gerechtsamst geruhen wollen, selbiges nicht nur zu den Akten der 
Hochfürstl. Kanzeley aufnehmen, sondern auch Einer Wohlgebohrnen Rit-
ter- und Landschaft, durch den gewöhnlichen Weg, mittheilen zu lassen. 

Geruhen Ew. Hechsürstk. Durchlaucht zugleich die Betheurung mit 
Gnade entgegen zu nehmen, daß ich mit mwerbrüchlicher Treue und De-
votion ersterben werde, als 

Cw. Hochfürstl. Durchl. 
Meines Gnädigsten Fürsten und Herrn 

unterthanigstgehorsamster 

Jacob Wilhelm Rüdiger. 
Prod.bm 2 o sten September 1790. 

Hochfürstl. Kanzeley. 

Nro. 16. 
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Kro, 16. 

5tnno 1790 den 18. September erschien der Edle und Wohlgelahrte Ja-
cob Wilhelm Rüdiger, Hochsürstl. Kurlandischer Kanzeleysekretarius, vor 
meinem des Obersekretarii Officio und den Acten der Hochsürstl, Kurlandischev 
Kanzeley. und brachte, in Copia parata, nachstehendes bey: 

Eö hatte der Wohlgebohrne Moritz von der Osten genannt Sacken, 
Hochsürstl. Kurlandischer Landinarschall und Oberrath, unterm 2ten Sep-
tember 1790 eine Schrift zu den Akten der Hochsürstl. Kanzeley gebracht, 
die wörtlich folgenden Inhalts wäre: 

"Unterzeichneter landmarschall und Oberrath, stehet sich in Ansehung der, 
aus der Hochsürstl. Kanzeley in die Kirchspiele geschickten vorlaufigen Dar­
stellung einiger Haupt-Anrrage, die Gerechtsame des VürgerstandeS betres-
send, genöthiget, zu seiner, als Oberrath, dermaleinstigen etwaniqen Legi-
timation und Rechtfertigung, solgendes ad Afta Cancellariae Ducalis 
zu geben; und zwar 

1) Daß er sogleich, als besagte vorlalistge Darstellung auf der Gerichts-
siube zum Vorscheine gekonumn, nicht nur der fernem Verbreitung 
derselben überhaupt, da selbige denen Fundamentalgesehen entgegen, 
sondern ganz vorzüglich der Versendung derselben in die Kirchspiele 
pro deliberatorio und der Verfügung derselben zu den Hochsürstl. 
Aussd)reiben des gegenwärtigen Landtages, widersprod)en habe« 

2) Daß von dem Edlen und Wohlgelahrten Kanzeleysekretair Rüdiger 
hierauf erwiedert worden, "wie diese Antrage wohl nid)t ganz wjder 
die Gesetze waren, daß inen sold)c ftdjerlid) im Lande herum senden 
könne, da die Regierung durch des Herzogs Durd)l. eigenhändig, 
ad marginem gezeichnete schriftliche Konccffton vor allem gesid)ert 
bliebe,besonders da selbige zu allem serneremBewcise in derHochsürstl. 
Kanzeley aufbewahret bliebe." 

5) Daß Er, Unterzeichneter Landmarschall und Overrath, bey dieser aa 
Sr. Hod)fürstl. Durchl. dcm Herzoge gegebenen und gezeichneten Ver­
sicherung, sich in Begleitung des Herrn Landhofmeisters Baron von 
Taube Excellenz, des Herrn Kanzlers von Rutenberg Excellenz, lind 
des Herrn Raths und Ritters von Ossenberg Excellenz , an des Her-
zogs Dnrchl. selbst verwendet. 

4) Daß 



4) Daß erwähnter Herr Landhofmeister Baron von Taube bey seinem 
Vottrage diese Worre gesaget: "Was ist nunmehro zu thun, Ew. 
Durch!, haben ja schon die Versicherung der Bürgerschaft zum Um-
senden ihrer Eingabe in die Kirchspiele gegeben." 

5) Daß des Herzogs Durch!, hierauf sehr gnädig und mit vielen Grün-
den, die im ersten Betracht einleuchtend schienen, geantwortet. Und 
endlich 

6) Daß, da alles in dieser Sache zur Ueberraschung angelegt gewesen zu 
seyn scheint, in wenig Tagen der Druck dieser Eingabe, so wie die 
Ausfertigung derselben aus der Kanzeley besorgt worden, ohne daß 
ihm, Unterzeichneten Landmarschall,etwas weiter wäre vorgelegt worden. 

Es protestiret also hiemit unterzeichneter Landmarsckall, sowohl 
wider die widergesetzliche Form und Art und Weise, wie diese Antrage über-
Haupt in die Kanzeley gebracht worden, wider deren schnelle Beförderung 
zum Druck und Hmimfciidm in die Kirchspiele, die keine weitere und reifli-
chere Deliberation verstattet, und endlich gegen deren Inhalt, als denen Fun-
damentalgesetzen entgegen. 

Wann ferner in diesen Tagen, 
1) Der Edelgebohrne und Hochgelahrte Justitzrath Bienemann in der 

Hochsürstl. Kanzeley mit einer lateinischen Schrift erschienen, und sich 
dieselbe, ohne Einer Hochsürstl. Regierung die gehörige Unterlegung 
vorhero gemacht zu haben, und ohne Vorwissen derselben, unter dem 
Kanzeleysiegel ausfertigen lassen. Wann 

2) Gleichfalls neuerdings der Edle und Wohlgelahrte Sekretair Rü-
diger, ohne Vorwissen der Regierung, unter Unterschrift des Herzogs 
Durchl. an die Städte eine Kmicejfton zum gegenwärtigen Landtage 
zu erscheinen, ausgefertiget. Wann 

3) Nicht eher, als nachdem Sr. Hocbfurstl. Durchs, der Herzog diese 
Koncession unterzeichnet gehabt, erwähnter Kanzeleysekretair Rüdiger 
die Miene gemacht, Unterzeichnetem die Sache vorzutragen, und nach 
darauf aus Vorsichtigkeit, um nicht wieder überrascht zu werden, er-
^heilten Antwort vom Unterzeichneten: "Lassen sie mich damit zufrieden, 
da ich jetzt ohnedem akleine bin," eö unterzeichnetem Landmarschalle und 
Oberrathe dennoch verschwiegen, daß diese Koncession bereits von des 
Herzogs Durchl. unterzeichnet worden, und ihm dadurch, daß erwähnter 

Kanjeley-
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Kanzeleysekretair Rüdiger, ihm, unbekannt mit diesem Umstände, der 
bereits geschehenen Fürst!. Unterzeichnung, außer Stand gesetzt habe, 
die PfiichtS- und Amtsschuldige Vorstellungen höhern Orts dawider 
zu machen. Und wann endlich 

4) Der Geist der Aufwiegelung und Zusammenrottung so weit gehet, 
daß auf dem hiesigen Rathhause, ohne Vor- und Mitreisten, noch 
weniger aber mit Beyfak! und Genehmigung der Regierung, uner-
laubte Zusammenkünfte und Konventikula angestellet, und erwähn-
ter Kanzeleysekretair und andere Litteraten und Männer, die der Rechte 
des Landes kundig seyn sollten, da sie auf selbige geschworen haben, ge­
heime Anzettelungen und Verbindungen zu einer Zeit und in einem 
Lande zu machen sich erdreistet, das ihnen feinen Grund dazu gegeben, 
und dessen Adel zeithero dem ganzen Bürgerstande und besonders den 
.Litteraten mit Liebe und Achtung begegnet hat: 

Co siehet sich Unterzeichneter Landmarschall und Oberrath genöthiget, wider 
olles dieses aus Pflicht seines Amtes zu protestiren, und sich und Einer 
Wohlgebohrnen Ritter- und Landschaft quaacunque jura in Ansehung 
alles obigen zu reserviren und diese seine Protestation zu den litten der 
Hochsürstl. Kanzeley niederzulegen. Mitau, den zosten August 1790, 

Moritz von Sacken, 
Landmarschall und Oberrath. 

In dieser Schrift nun wäre unter andern auch Komparent geflijsent-
lich so gestellt worden, daß er einem, besonders in Beziehung auf ihn, oh-
nehm, schon sehr gemißleiteten Publiko, nicht anders, als entweder in 
einem zweydeutigen, oder gar ganz gehässigen Lichte, erscheinen sollte. 

Man hätte den Verdacht auf ihn zu wälzen gesucht: als habe er 
Wohlgebohrnen Landmarschall von einer gesetzlichen Meynung ableiten 
wollen. 

Man hätte sogar kein Bedenken getragen, ihn mit dem Vorwurfe zu 
belasten, als habe er den Wohlgebohrnen Landmarschall durch Verheimli-
chung einer Landesherrlichen Resolution, an seiner Pflichts- und Amtöschul-
digen Vorstellung gehindert; und, mit Verletzung beschworner Landesge-
setze, geheime Anzettelungen und Verbindungen zu machen sich erdreistet. 

Es 
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Es gäbe unter den seltenen Fallen im menschlichen leben Einige, die 

so verwundend für's Herz waren, daß man nicht wenig Mühe und Zeit 
brauchte, von der schmerzlichen Empfindung des ersten Eindrucks auch nur 
einigermaaßen sich zu erholen, und zu ermannen. Von dieser Art wäre 
unstrittig der Fall, worin, seit der Erscheinung jener Schrift, Komparent 
sich befunden. 

Er hatte dadurch seinen guten Namen von einer Seite angreifen gest-
hen, wo er nur dessen eifrigste Verteidigung zu erwarten berechtigt ge-

x Wesen. 
Frey von aller Verschuldung würde es ihm ein leichtes gewesen seyn, 

den Angrif selbst auf der Stelle zurückzuweisen. Allein! er hatte sich von 
demjenigen unbeschreiblichen Schmerze einigermaaßen erst loswinden müs-
sen, der, bey dem ersten Anblicke der Direktion des Angriss, sich seiner 
ganzen Seele bemächtigt hatte. Dies wäre aber um so weniger das Ge­
schäfte eines Augenblicks gewesen, als Empfindungen des ersten Eindrucks 
bleibend, und sehr schwer nur zu verloschen wären. 

Hoffentlich würde es also wohl Niemand bedenklich finden, daß Kern-
parent zu jenen unerwarteten Angrissen auf seinen guten Neimen bis hiezu 
geschwiegen, und unbekümmert auch wegen der mittlerweile über ihn ergan-
genen unfreundlichen Uttheile, vor allen Dingen mit der Heilung seines zer-
tiffenen Herzens sich beschäftigt hätte. 

Endlich hätte er von der schmerzliche», Überraschung sich wieder auf­
gerichtet , und Einige seiner Kräfte wieder gesammelt. 

Er eilte, sie zur Rettung seiner angegriffenen Ehre anzuwenden: 
denn er kennte kein angelegentlicheres kein dringenderes Geschäfte, c.ls ge-
rade dies Gut zu vertheidigen, das ein jeder Mann von Gefühl höher als 
das Leben selbst schätzen müßte. 

Ilm aber überall die Wahrheit zu finden, müßte man durchaus die 
hieher gehörige Geschichte nach ihrem eigentlichen wahren Zusammenhange 
kennen, und vor Augcu haben. 

So, wie es zu aller Zeit, erforderlichen Falls, erweislich gemacht wer-
den könnte, enthielte sie folgendes: 

Es wäre nehm (ich, unter dem Namen der sämtlichen Städte und 
vereinigten Glieder des Bürgerstandes der Herzogtümer Kurland und Sem­
gallen, eine untertänige Bittschrift Sr. Hochsürstl. Durchlaucht dem Her­

zoge 
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zöge in Höchstderoselben Lustschlosse Würzau, behandigt worden, worin 
die Supplikanten flehentlich gebeten hatten: daß Höchstdieselben huldreichst 
geruhen möchten, ihre, im Anschlüsse, unter der Rubrik: vorläufige Dar-
siellung einiger Haupt-Anträge, betreffend die Gerechtsaine des bürgerlichen 
Standes in den Herzogtümern Kurland und Semgallen, enthaltenen 
Hauptbeschwerden auf die übliche Weise, Einer Wohlgebohrnen Ritter-
und Landschaft zur Erwägung und Beratschlagung, mitzutheilen, damit 
darüber, auf dem nächsten ordentlichen Landtage, mit derselben, und den 
zu beruhenden Bevollmächtigten der Städte, als Repräsentanten des bür-
gerstandes, in diesen Herzogtümern, wo möglich, eine gewünschte AuS-
fünft zur Zufriedenheit aller Theile zu Stande gebracht werden könnte. 

Sr. Hochsürstl. Durchlaucht hätten diese unterthänige Bittschrift 
Höchst Ihrem Oberräth- und räthlichen Kollegio, wovon zu der Zeit nur 
die Wohlgebohrnen, Landhosmeister Freyherr von Taube, Kanzler von 
Rutenberg, Landmarschall von der Osten genannt Sacken, und Rath auch 
Ritter von Offenberg in der Hochfürstl.Reftdenz Mitau, gegenwärtig gewesen, 
mitzutheilen, und zugleich Höchst Jhro Willensmeynung schriftlich ohngefähr 
dahin zu erösnen geruhet, daß Sie dem bürgerlichen Gesuche willfahren zu 
können glaubten, und daher es auch schon versichert hatten. 

Mit dieser Erösnung hätten die genannten Wohlgebohrnen Oberräfhe 
und Rath, Vormittags den i2ten Julii 1790, aus der Gerichtsstube in 
die Hochsürstl. Kanzeley sich verfüget, und daselbst nach einigem Hin- und 
Herreden, dem Tische sich genähert, an welchem Komparent, mit ander-
weitigen Expeditionen beschäftigt, geschrieben hätte. 
> ' ^ Hierauf hätte sich zwischen Ihnen und Komparenten folgendes Ge­
spräch entsponnen: 

"Was ist nun weiter mit der bürgerlichen Eingabe zn thun ?" 
Komparent: (Mit der Acussenmg, daß er von der Sache nicht gern 

reden möchte) das werden Ew. Exzellenzen am besten beurtheilen können. 
Aber wir wollen auch ihre Meynung hören. 
Komparent: Nach meiner unmaaßgebtichen Meynung könnte die 

bürgerliche Eingabe den resp. Kirchspielen immerhin mitgetheilt werden. 
Ihr Inhalt scheint mir mit den Grundgesetzen eben nicht in geraden: Wi­
derspruche zu stehen. Auch kann, meines Erachtens, die Veranlassung 
einer öffentlichen Veranschlagung keine gefährliche sondern nur dis Folge 

haben, 
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haben, daß der Gegenstand der Bsrathschlagung entweder mit öde? ohne 
Einschränkung angenommen, oder ganz verworfen wird. 

Zudem haben Ew Exzellenzen ja euch von des Herzogs Durchlaucht 
Befehl, der, wenn Sie wollen, bey den Kanzeleyakten aufbewahret wer-
den kann; und sind also von dieser Seite gesichert. 

' Der Befehl ist aber nicht bestimmt genug. 
Komparent: Ew. Exzellenzen haben sich also noch umständlicher mit 

des Herzogs Durchlaucht zu unterhalten. 
Der Wohlgebohrne Landmarschall: Die bürgerlichen Antrage wider-

sprechen aber ganz den Grundgesehen des Landes. 
Komparent: So hätten Ew. Exzellenz ja höhern Orts dawider 

Vorstellungen zu machen. 
Ueberhaupt habe ich dabey nichts zu sagen. Thun Sie was Sie 

wollen. 
Hiemit hätte das Gespräch mit Komparenten ein Ende genommen: 

worauf die mehrgenannten Wohlgebohrnen Oberrathe und Rath zu des Hers 
zogs Durchlaucht in's Kabinet sich begeben hätten. 

Was in diesem gehaltenen Rache vorgegangen, hätte der WoHlge-
bohrne Landmarschall selbst erzählt, wie aus der obigen Schrift e? hellet?. 
Der Erfolg davon wäre der gewesen, daß gleich darauf, von Seiten der 
mehrgedachten Wohlgebohrnen Oberräthe mid Raths, ohne den geringsten 
Widerspruch des Wohlgebohrnen Landmarschalls, der Hochsürstl. Kanzeley 
die Weisung zugekommen, daß, da der bürgerlichen Bitte gewillfahret 
sey, die gedachte bürgerliche Eingabe denn auch den höchsten Umschreiben 
an die resp. Kirchspiele zum Landtage beyqesügt werden könnte: welches 
denn auch den 14m, und 15ten Jul. geschehen wäre. 

Bald darauf, noch während der hohen Ober - und AppellellationSge-
richte dieser Herzogtümer, welche den 51 sten Julius erst zu Ende gegan-
gen, wäre von Seiren der teilhabenden Bürgerschaft, zur weitern Maaß-
nehmung, eine öffentliche Zusammenkunft auf dem Mitauschen Rathhause 
veranstaltet, und bey hellem Tage gehalten worden. 

Komparent wäre, auf Verlangen, zum erstenmale dabey aucb gegen-
wartig gewesen. Das Gerücht hätte ihn hier eine Rede halten lassen, wo-
von er wahrlich nichts wüß'e. 

Nachmals wäre Komparent noch zweymal bey dergleichen Zusammen-
fünften 
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fünften zugegen gewesen; und nicht weiter. Den 2Osten August 1790, 
nachdem Komparent einige Zeit auf dem lande zugebracht, wäre von bür-
gerlicher Seite um höchste Resolution auf ihre wegen Berufung der städti­
schen Bevollmächtigen zum landtagstermino eingelegte Bitte in der Hoch-
sürstl. Kanzeley eine dringende Erinnerung geschehen. 

Komparent wäre hiedurch veranlaßt worden, dem damals allein auf 
her Gerichtöstube anwesenden Wohlgebohrnen landmarschall von Sacken 
geziemend die Anzeige zu machen, daß e6 die höchste Zeit wäre, die 
Bürgerschaft wissen zu lasten, wessen sie sich in Ansehung solcher Bitte zu 
gewärtigen habe. 

Die Antwort wäre gewesen: lassen sie mich damit zufrieden. 
Dabey hatte es für das Mal sein Bewenden gehabt. Tages dar-

auf den 21 sten August waren Se. Hochsürstl. Durchlaucht nach Höchst 
Ihrer Residenz Mitau gekommen. 

Komparent hatte sich des selbigen Tayes zwischen 10 und 11 Uhr 
Vormittags zu Höchstdenenselben verfügt, um ehrerbietigst zu vernehmen: 
ob Höchstdieselben ZetwaS zu befehlen hätten. 

Nachdem Se. Hochsürstl. Durchlaucht Sich zuvor erkundigt, ob Je-
wand von den beyden damals in Mitau anwesenden Wohlgebohrnen Ober-
räthen, dem Wohlgebohrnen Kanzler und landmarschall, auf der Gerichts­
stube sey, und hierauf vernommen, daß Niemand da sey, geruheten Höchst-
dieselben, die schon fertig auf dem Tische liegende Resolution vom 2 osten 
August höchsteigenhandig zu unterzeichnen, und zu befehlen, daß selbige 
aus Höchst Ihrer Kanzeley den Supplikanten zugefertigt, den Wohlge-
bohrnen Oberrathen aber beyläustg der Jimhalt desjenigen Befehls erin-
nerlich gemacht werden möchte, wodurch unter andern auch die Stadt 
Jacobstadt zu dem Landtag von 1785 berufen worden wäre. 

Komparent hatte sich nun mit diesem höchsten Auftrage beurlaubt. 
Als er gleich darauf in die Gerichtsstube gekommen, hakte erden Wohl-
a.ebohrnen landmarschall daselbst angetroffen , und stehenden Fußes densel-
bcn nicht nur von sothanen Austrage, sondern auch ausdrücklich vcii der 
höchsten Resolutionöertheilung unterrichtet: wie denn auch die erstere Evös-
l'.ung, ohne die Letztere, als die Veranlaffuiig dazu, sich nicht wohl denken 
ließe. » 

Der Wohlgebohrne landmarschall hätte hierauf augenblicklich zu des 
H Her-



53 
Herzogs Durchlaucht sich selbst begeben, ttdre nach wenigen Minuten in die 
Gerichtsstube wieder zurückgekommen, und hätte sofort das Schloß verlas-
sen, ohne der Versendung der bemeldten Resolution im geringsten zu wider-
fpivchen: die denn auch Tages darauf endlich erfolgt wäre. 

Wenn nun gleich Komparent bey dem geführten Gespräche das Ver-
senden der bürgerlichen Eingabe nicht widerrathen; so wäre er doch gewiß 
weit entfernt gewesen, irgend Jemanden seine Meynung aufdringen zu wol-
len, ohngeachtet er wohl mehr als ein Gesetz dafür, keinS aber dawider 
anzuführen im Stande wäre. 

Zudem könnten ja auch Komparentis Meynungen überhaupt niemals 
die Stelle der einem Oberrathe zur Richtschnur dienenden Gesetze vertreten, 
sondern, wenn sie würklich unrichtig waren, allenfalls nur dazu dienen, sie 
zu berichtigen, und ihn eines Bessern zu belehren. 

Was die höchste Resolution beträfe; so hätte er den Wohlgebohrnen 
landmarschall fast in demselben Augenblicke, da sie von des Herzogs Durch-
laucht unterzeichnet worden wäre, also einen ganzen Tag vor ihrer Absen-
dung, davcn unterrichtet, außerdem, daß er ihn schon Tages vorher 
daran erinnert hatte. 

Und wie hatte er Ihm wohl bey Vorzeigung des Bernffungöbefehls 
sn die Stadt Jacobstadt die erfolgte höchste Resolution «»angezeigt lassen 
können, da, wenn er es auch gewollt, das natürliche Fragen nach der Ur-
fache jener Vorzeigung, solches nicht gestattet haben würde. Auch sähe Kom-
parent nicht ein, warum er die Resolution dem Wohlgebohrnen Landmar-
schalle hätte sotten verheimlichen wollen. Es läge ja in derselben nichts wi-
dergesetzliches, fondern offenbar nur weniger, als gebeten, und mehrmals 
schon in Ausübung gebracht worden. 

Und gefetzt,die Resolution wäre wirklich unterblieben; so würde doch sol-
cheS gewiß keine andere Folge gehabt haben, ote nur die, daß der landtagliche 
Schriftwechsel über die bürgerliche RechtSvindikation einen langsamer« Gang 
angenommen hätte, wofern nicht zur Förderung desselben, statt Bevoll-
machtigten, hinreichende Vollmachten hieher geschickt worden waren. 

Endlich zu der höchsten Belästigung. 
Nachdem man vom Geiste der Aufwiegelung und Zusammenrottung, 

von unerlaubten Zusammenkünften und Konventikeln, die ohne Vor- und 
Mitwissen, noch weniger aber mit Beysall und Genehmigung der Regie­

rung 
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vung angestellet waren, im Vorbeygehen geredet; so folgt der Uebergang 
unter andern auch auf Komparenten. 

Man erinnerte ihn an beschwor«? landesrechte, an geheime Anzette­
lungen und Verbindungen, die er zu einer Zeit, und in einem lande zu 
machen sich erdreusiet haben sollte, wo ihm kein Grund dazu gegeben, und 
wo der Adel zeither dem ganzen Bürgerstande, und besonders den Altera-
ten mit liebe und Achtung begegnet. 

KomparentiS Antheil an der bürgerlichen Rechtsvindikation wäre eben 
nicht von bemerklicher und allsfallender Bedeutung Nachdem die dahin 
gehörigen Anträge schon unter landesherrlicher Authoritat zur öffentlichen 
Beratschlagung gediehen, hätte er, auf Verlangen, dreymal den bür-
gerlichen Zusammenkünften persönlich beygemohnt. 

Nicht, als ob er eines thätigerern AntHeils im allermindesten sich ge« 
scheuet, sondern bloS, wegen des nicht geringen Umfangs seiner Amts - und 
Privatgeschäste, die keine.getheilte Aufmerksamkeit litten, hätte er demsel-
ben durchaus entsagen muffen. 

Anlangend nun die Form der bürgerlichen Versammlungen, von denen 
Eine noch sogar in die Zeit der hohen Ober - und Appellationsgerichte dieser 
Herzogtümer gefallen; so wa> en sie samt und sonders, wie schon oben ge-
sagt, in der landesherrlichen Residenz Mitau, auf dem Rathhause, im 
Angesichte der höchsten landeSregierung und des Publikums, und am hellen 
Tage gehalten worden. 

Komparent hätte sich gefreut, dieselben Gesinnungen in diesen Ver-
sammlungen wahrzunehmen und anzutreffen, die einen jeden seiner Schritte 
geleitet hätten. 

Sie wären darauf hinausgegangen, daß man bey dem ganzen Gange 
der gemeinsamen Sache vor allen Dingen die Schranken des positiven Rechts, 
und der natürlichen Billigkeit mit Bescheidenheit beobachten, und eifrigst 
bedacht seyn müsse, denselben zn einem friedsamlichen Austrage zu fördern. 

Bey dieser Übereinstimmung von Gesinnungen hatte es keiner Redner-
küi'.ste bedurft, diejenigen in solcher Absicht zu vereinigen, die stark genug ge-
wesen waren, über der gemeinsamen Angelegenheit ihr persönliches oder indivi­
duelleres Imereffe auf immer oder wenigstens doch auf einige Zeit zu verges-
sen: womit denn der wesentliche Zweck der Versammlungen erreicht worden 
wäre, und gewiß Niemand der genossenen liebe und Achtung eines aufgeklär­
ten und respektablen Adels sich unwürdig gemacht hätte. Wenn 
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Wenn sich Personen ohne Vor- und Mitwissen, ober ohneBeyfassund 

Genehmigung der Landesregierung vereinigen und zusammen kommen, einen 
Plan, er sey übrigens rechtmäßig oder unrechtmäßig, mit heimlicher oder of-
fenbarer Gewalt, das ist, mit dem Faust- und Kolbenrechte zu behaupten 
und durchzusetzen; so kann man nut allem Rechte vom Geiste der Aufwiege-
lung und Zusammenrottung, von unerlaubten Zusammenkünften undKonven-
tiklcn, von geheimen Anzettelungen und Verbindungen reden. 

Allein! wenn Personen, wie im vorliegenden Falle, sich vereinigen 
und Zusammenkommen, eine güneinfchaftlicde Sache, in dem guten Glau-
ben, daß ihnen Recht und Billigkeit zur Seite stehe, auf einem friedlichen 
oder sonst rechtlichen Wege Zu verfolgen und zu erlangen; so thate man ge-
rade, nach beschworen Gesetzen, sehr unrecht, und macht sich einer schwe-
ren Beleidigung schuldig, wenn man desfalls ihren Geist für den Geist der 
Aufwiegelung und Zusammenrottung erklart, und sie unerlaubter Zufam-
menkünfte und Konventikeln, auch geheimer Anzettelungen und Verbindun-
gen anschuldigt, auch sogar dann, wenn gleich ihre Vereinigung und Zu-
sammenkünfte ohne lanterklärtes Vor- und Mitwissen, ohne solenn ver-
lautbarten Beyfall und Genehmigung der Landesregierung geschehen, als 
welches dazu eben so wenig erfordert würde, sondern mit völligen rechtlichem 
Grunde prasupponirt und angenommen werden könnte, als, wenn eine 
Familie sich vereinigte und zusammenkäme, ihre vermeyntliche Erbschaft 
von einer Andern sie im Besch habenden Familie, in der Güte oder <iuf 
dem Wege Rechtens, zurück zu forden. 

Ein Mehreres jefcf schon der obigen Schrift entgegen zu setzen, und 
dieselbe noch umständlicher zu beleuchten, verböthe Komparenti die schmerz-
l:6)e Erinnerung, daß er die Feder gegen eine Schrift führen müßte, die 
ihm ganz besonders bemerklich seyn können, nur wegen der Namensunter-
schuft einer Person, die er, an und vor sich, hochzuschätzen, und deren 
erhabene Würve er zu verehren gewohnt wäre. Auch glaubte er, daß das 
Wenige, was er hier anzumerken und zu erwiedern sich nicht entnehmen 
können, vorläufig genug seyn werde, ein gerechtes und billiges Publikum 
von seiner Schuldlosigkeit zu überzeugen, den Wohlgebohrnen Landmarschall 
von Sacken aber vestiglich zu vergewissern, daß die eingelegte Schrift Ihm 
waehrlich nimmermehr zu irgend einer Legitimation diensam seyn könne,"son­
dę n daß, wofern irgend Jemand Ihn dazu aufgemuntert, dieser durchaus 
nicht sein Freund gewesen seyn mtiße, <>n 
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In sofern aber der Wohlgebohrne landmarschall mit solcher Schrift 
zugleich nicht nur eine Protestation für sich, sondern auch eine Jurium Re­
servation für sich und Eine Wohlgebohrne Ritter - und Landschaft verlaut-
baren zu müssen vermeynet, »rollte Komparent nur noch aus sothaner ver-
meyntlichen Protestatio» und Jurium Reservation nichts ihm Nachtheiliges 
auf irgend eine Zeit und Weife eingeräumt, sondern hiemit dagegen ftyer-
lichst sich remanifestiret und reprotestiret, auch alle und jede Arten vonKla-
gen, Einreden und Rechtsbehelfen überhaupt, die er, bewannten Umstan-
den nach, nur immer dienlich und nützlich finden möchte, ausdrücklich sich 
vorbehalten, und aufs kräftigste sich bewahret haben, mit der Bitte, diefs 
feine abgenöthigte Remanifestation, Reprotestation und Jurium Referva-
tion zu den Akten der Hochsürstlichen Kanzeley zu nehmen, und fo oft es 
ihm beliebig, und sonst nöthig wäre, darüber beglaubten Schein und Be-
weis zu ertheilen. 

Wann ich nun diesem Ansuchen Officii ratione mich nicht entziehen 
kennen; so habe ich vorstehende Remanifestation, Reprotestation und Ju-
rium Reservation, praevia acceptatione, in quantum juris fafta, 
511 den Akten der Hochsürstl. Kurländifchen Kanzeley genommen, und dar-
über hiemit beglaubte Testimoniales ertheilet. Actum ut fupra. 

rL.sn Johann Friederich Cenradi, 
l, D. J Obcrsekrcrariuö, 

Prod. den 20. September 1790, 
Hochsürstl. Kanzley. 

Nro. 17. 

Durchlauchtigster Herzog, 
Gnädigster Fürs! und Herr! 

Unter (intern Faktis, welche den Wohlgebohrnen inndmarschakl u:ib C6a-
rath, Moritz von Sacken, genvthigt haben sollen, unterm 2ken dieses 
Monats und Jahres, eine sehr unerwartete und die unschuldigsten Schrit­
te eines freyen Standes höchstunglimpsiich darstellende Protestation und 
Red)tsbewahrung zur Hvd)sürstl. Kanzeley zu bringen, hat Derselbe aud) 
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ein mich zunächst angehendes Faktum angeführt, welches aber so vieldeutig 
hingestellt worden, daß ich, um der Wahrheit unb meiner Ehre irülai, 
nicht umhin kann, dasselbe gehörig aufzuklären. 

Der Wohlgebohrne Landmarschall und Oberrath erzählt das Fak­
tum a!so: 

"Ich sey in der Hochsürstl. Kanzeley mit einer lateinischen Schrift er-
schimen, unb hätte mir dieselbe, ohne Einer Hochsürstl. Regierung die ge-
hörige Unterlegung vorhero gemacht zu haben, unb ohne Vor wissen dersel­
ben, unterm Kanzeleysiegel ausfertigen lassen." 

Ich muß es anbers erzählen unb zwar dergestalt: 
Um einstens den etwaniqen ungleichen Vorstellungen über die De-

mar che des vereinigten Bürgerstandes allenthalben zuvor zu kommen, fand 
derselbe es räthlich unb nothwendig, sich in ben Stand zu sitzen, Alles, 
was in Beziehung darauf bis dahin geschehen war und noel) geschehen möch­
te, der lautersten Wahrheit gemäß auch der Durchl. Oberherrschaft ehrer­
bietigst unterlegen zu können. Dem zufolge hatte ich die Veranlassung, 
auch darüber, daß die zur Hochfürstlichen Kanzeley gebrachte Darstellung 
der Anträge des Bürgerstandes von Ew. Hochfü.st!. Durchlaucht, mit den 
übrigen Deliberatorien, wie gewöhnlich, Einer Wohlgebohrnen Ritter- und 
Landschaft zur Kenntniß und Beratschlagung auf dem, auf den 30. Au­
gust a. c. ausgeschriebenen Landtage, in die Kirchspiele gerechte st mitgethei-
let worden sey, ein Attestat aus der Hochsürstl. Kanzeley zu verlangen. 
Dieses Attestat mußte bekanntermaaßen in lateinischer Sprache abgefaßt 
werben. Zur Abkürzung aller Mühe und Vermeidung aller Weitläufig­
keit, lieferte ich es im Entwurf ein, unb verlangte bie Ausfertigung, welche 
ich auch, nach einigen Tagen, erhielt, inbem keine Kanzeley unb kein 
Aktenbewahrer irgend Iemanben dasjenige, was in dessen Angelegenheiten 
daselbst vorgegangen ist, der Wahrheit gemäß, zu attestiren , nach Rech-
ten und der natürlichsten Billigkeit, sich entziehen kann. V'eine Schrift 
hatte also einen Namen, und da der Inhalt derselben in die Kanzcleybü-
ch r eingetragen seyn muß, so konnte er dem Wohlgebohrnen Landmarschall 
nicht unbekannt bleiben. Die Unterlegung ober ber Vortrag in ber Hoch-
sin st 1. Kanzeley aber ist keines Sollicitanten oder Requirenten Obliegenheit^ 
und meine Requisition Einer Hochsürstl. Regierung zu verschweigen, habe 
ich von niemanden verlangt, noch verlangen dürfen, wollen oder können. 

So, 
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So, Gnadigser Fürst und Herr! steht mein Faktum, das durchweg 
bestimmt, tadelfrey und vor aller Welt verantwortlich ist. Es mußte mir 
daher äusserst auffallen und den gerechtesten Schmerz erwecken, daß der 
Wohlgebohrne Landmarschall und Oberrath dasselbe so unbestimmt hinge­
stellt hat, als ob die ich verdächtigste Handlung begangen halte, und ich war 
es meiner Ehre und Rechtschassenheit, die noch niemand in Zweifel zuzie­
hen Ursache gehabt hat, fchuldig, die Wahrheit des Vorgangs ehrerbietigst 
darzulegen. 

Bey fo bewandten Umstanden kann ich denn auch dem Wohlgebohr-
nen Landmarschall und Oberrath aus seiner Protestation und Reservation 
nichts gefährliches wider mich einräumen, fondern muß vielmehr deshalb 
alle mir zustandige Rechte und deren Wohlthaten allenthalben und gegen je» 
dermann mir ausdrücklich vorbehalten, als welches ich hiemit in bester Form 
Rechtens thue. 

Zugleich bitte Ew. Hochsürstl. Durchs. ich hiemit unterthanigstgehor-
samst, diese meine Eingabe Einer Wohlgebohrnen Ritter- und Landschaft, 
nx'il sie auf die von dem Wohlgebohrnen Landmarfchall und Oberrath von 
Sacken Ihr eingebrachte Protestatio» Beziehung hat, mittheilen zu lassen, 
«nd ersterbe in tiefster Treue und Devotion 

Ew. Hvchfürstlichen Durchlaucht 
untertham'gstgehorsamster 

Peter Bienemann. 
Prod. den 20sten September 1790. 

Hochsürstl. Kanzeley. 

Nro, ig. 

Durchlauchtigster Herzog, 
Gnädigster Fürst und Herr! 

Um sowohl diejenigen, welche bey den gegenwärtigen Angelegenheiten des 
BnrgerstandeS interejsnen, von dem Vor- und Fortgänge der Sache ge-

schwin-
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schwinder bsnachrlchtigen *u können, als auch die verhaßten Vorurkheile, 
weiche man im Publikum wider die bürgerlichen Anträge zu erwecken acfucbt 
hat, zeitig zu bestreiten — treten Ew. Hochsürstl. Durchl. wir hiemit t:n--
terthänigstgehorsamst an, es geruhen Höchstdieselden tn Gnaden, uns zu 
gestatten und zu bewilligen, daß wir unftre Anträge und 2lussätze samt und 
sonders, durch den Druck, bekannt machen lassen tonnen, und die deshalb 
nöthige Verfügung an den Ehrsamen und Kunsterfahrnen Hochsürstl. Buch-
drucker Steffenhagen huldreichst ergehen zu lassen. 

Wir ersterben dafür in der tiefsten Ehrfurcht 

Ew. Hochsürstl. Durchl. 
Unsers Gnädigsten Fürsten und Herrn 

unterthauigstgehorsämste 

sämtliche Städte und vereinigte G!ie-
der des Bürgerstanbcs der Herzog-
thümer Kurland und Seingallen. 

Prod, den 20. September 1790. 
Hochsürstl. Kanzeley. 

Nro. ig. 

Durchlauchtigster Herzog, 
Gnädigster Fürst und Herr! 

6 hat der Wohlgebohrne Kanzler und Oberrath von Nutenberg, wie 
wir in Erfahrung gebracht, der Hochfürst!. Kanzeley neuerlichst, nod) sei­
nem Ausdruck, seine WillenSmeynung angedeutet, daß nid)ts ohne Vor-
wissen der Regierung eingenommen oder produkrirt werde, was eine Bezie-
hung auf den Landtag oder auf die Bürgeranlraqe hat, besonders keine von 
vereinigten Gliedert» des Bürgerstandes unterschriebene Eingabe. 

Wir überlassen es Ew. Hochsürstl. Durd)(. Landesherrlichem Urtheil, 
ob das Direktorium des Wohlgebohrnen Kanzlers über die Kanzeley, nur, 

wie 
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zü^ich Er, auf Erhaltung der mit der Bestimmung der Kanzeley nothwen-
dig zusammen Hangenden, von je her eingeführten Ordnung, sehen, und 
eine jede nachteilige Abweichung von dieser Ordnung verhindern soll? oder 
ob dieses Direktorium sich so weit erstrecket, daß Er, ohne Vorwissen Ew. 
Hochsürstl. Durchl. neue Kanzeleyordnungen und sogar dergleichen willkühr-
lich einfuhren kann, die mit der Bestimmung der Kanzeley, als dem öf­
fentlichen Wege, auf dem alle Landeseinwohner, ohne Ausnahme, ihre 
Bitten und Vorstellungen an Ihren Landesherrn gelungen lassen' offenbar 
streiten, und durch die der Wohlg»bohrne Kanzler den freyen geschlichen 
Gebrauch diefeS Weges eist einer vorlaufigen Kognition derer, die nach 
den Worten der Regimentsform fub regimine tlluftrilfimi Ducis Con-
filiarii et AflelTores sind, ob nehmlich diese es für gut finden, uns vor 
unfern Landesherrn zu lassm? unterwerfen will» 

Zwar hat der Wohledelzebohrne Obersekretair die von dem Bürger-
stände den 2 o sten September zur Hochsürstl. Kanzeley gebrachten Suppli­
ken, zufolge feiner indispensablen Obliegenheit, deren Unterlassung die Ge-
sehe sogar verpönt haben-, angenommen und durch die untergeordneten 
Kanzeley^erwandten, die, nach ihrem Eide, dem Obersekretair Folge zu 
leisten haben, mit dem Produkt bezeichnen lassen; allein der Wohlgebchr-
ne Kanzler hat seine Anfangs erwähnte Andeutung noch nicht zurückgenom­
men, und unsere Besorgnisse für fernere hindernde Versuche nicht gehoben. 

Da diefe angemaaßte Verfügung aber, durch welche uns dei Weg zu 
Ew. Hochsürstl. Durchl., an Höchstweiche unmittelbar, und nicht an den 
Wohlgebohrnm Kanzler, die in der Kanzeley eingebrachten Supplikata ge­
richtet sind, erschweret werden will, überdem die undenkliche Obstrvance 
»md die ursprüngliche Bestimmung der Kanzeley wider sich und feinen statt­
haften gesetzmäßigen Grund für sich hat, und durch dieselbe der Gang un-
serer Angelegenheiten zu unserm Nachtheil willkürlich aufgehalten,' ja gar 
der nothwendigen höchsteigenen Kenntniß Unsers Gnädigsteir Landesherrn, 
ohne den keine Kurländische Regierung bey Höchstdessen persönlicher Geqen-
wart gedacht werden muß, gänzlich, oder mit unwiederbringlichem Scha-
den, aus eine Zeitlang entzogen werden kann; So sehen wir, bey diesen 
bedenklichen Umständen uns gedrungen, Ew. Hochsürstl. Durchl. unterthä-
«igst anzuflehen: Es geruhen Höchstdieselben nicht nur dem Woylgebohrnen 

I Kanzler 
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Kanzler die Weisung zu geben, daß Er sich dergleichen prajudieirlicher Neue-
rungen enthalte, sondern auch Dero Hochsürstl. Kauzelcy, durch ein Hoch-
steS Mandat, gemessenst anzubefehlen, daß sie alle und jede zur Hochfürst-
lichen Kanzeley zu bringende bürgerliche.Supplikata, ohne Verzug und 
Weigerung, annehmen und produktiren solle; besonders, da s lbige von 
Mannern verfaßt und eingebracht werden, die die ihrem Landeöherrn gebüh-
rende, ihrem Eide gemäß gewidmete Ehrfurcht, und ihre den Gesetzen und 
nicht der Konvenience eines einzelnen Menschen oder einzelnen Standes.ge-
heiligten Pflichten kennen und» beobachten. 

Wir ersterben in tiefster Ehrfurcht 

Ew. Hochsürstl. Durchl. 
Unscrs Gnädigsten Fürsten und Herrn 

unterthänigstgehorsamste 

sämtliche Städte und vereinigte ©fie* 
der des Bürgerstandes der Herzog­
tümer Kurland und «semgallen. 

Prod. den 24sten September 1790» 
Hochsürstl. Kanzeley» 

Nro, 20, 

Von Gottes Gnaden Wir PETER, in Gestand zu 
Kurland tind Semgallen, auch in Schlesien zu Sagan 

Herzog, und Freyer Standesherr zu Wartenberg 
Bralin und Goschüz K. K. 

Llnfttn Gnadigen Gruß zuvor. Wohlgebohiner jieber Getreuer. Es 
haben die sämtlichen Städte und Glieder des Bürqerstandes, bey Uns, 
wie in der Beylage enthalten, die Beschwerde angebracht, daß Ihr vor 
einigen Tagen Unfern Officianlen bey Unserer Kanzeley'angedeutet, daß 

nichts 
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nichts ohne Vorwissen der Regierung angenommen, oder prodnktl'rt werden 
fctire, nxis eine Beziehung auf den Landtag oder auf die Bürgerantrage hatte: 
Da Wir nun, wenn Wir in Unfern Herzogtümern anwesend sind, Selbst 
tić Regierung führen, und Wir die zeithn'ige Ordnung, nach welcher die 
Suppliken und Vortrage, und überhaupt alle zur Kanzeley gebrachte Sa-
ch?n angenommen, und nach ihren Datis ohne Ausnahme produltirt und 
regisirirt werden müssen, beybehalten wissen wollen; fo ist Unfere landes­
herrliche Willensmeynnng, daß dieses auch in Zukunft beobachtet, mithin 
auch die Sachen, welche von Seiten der Städte und des Bürgerstandes in die 
Kanzeley eingegeben werden, ohne Weigerung und Verzögerung, produk-
tirt und zur Registratur genommen werden sollen, damit Niemanden der 
Zugang zu seinem Landesherr» erschweret, und damit kein Verdacht einer 
besondern Begünstigung für einen oder den andern entstehen möge. Und 
da auch der Bürgerfiand, Jnnhalts der Beilage, um die gnädigsteBewil-
ligung gebeten, daß ihre zu Unserer Kanzeley gebrachte und ferner zu brin-
gende Anträge und Aufsätze durch den Druck bekannt gemacht werden könn-
tön, und Wir keine Ursache finden, ihnen ein solches Gesuch nicht zu ge-
währen, so begehren Wir von Euch gnädigst, daß Ihr hiezu Unserm Hof-
buchdrucker die erforderliche Weifung gebet. Daran gefchiehet Unfer gna-
diger Wille. Gegeben zu Mitau, den 29sten September 1790. 

Peter, Herzog zu Kurland. 
An den Wohlgebohrnen von Rutenberg, Kanzler und 

Oberrath. 

Nro. 2i. 

Durchlauchtigster Herzog, 
Gnädigster Fürst und Herr! 

E». Hochsürstl. Tmvd>(cuichf unter dem Zysten September an mich Mich-
teteS und den i stm October mir eingehändigtes Mandat, daß die Sachen, 
welche von Seiten der Städte und des Bürgerstandes in der Kanzeley ein­
gegeben werden, ohne Weigerung und Verzögerung prodnktl'rt und zur Re-

gistratur 
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gijlratiir genommen werden sollen, giebt, in soserne es sich auf die von samt-
lichen Städten und vereinigten Glieder des Bürgerstandes unterzeichnete 
Beylage und von ihnen darinnen wider mich angebrachte Beschwerde be-
Zieht, mir die Veranlassung, gegen dasjenige, wodurch eine meiner un­
schuldigen Handlungen von einer gehaßigen Seite erscheint, durch diese 
meine Gegenvorstellung Ew. Hochsürstl. Durchlauchten meine Vettheidi-
digung ehrfurchtsvoll zu unterlegen. 

Bey meiner gleichsam nur vorsichtsweise gemachten Vorkehrung, kein 
Präsentatum unter der Unterschrift vereinigter Glieder des BürgerstandeS, 
ohne Vorwissen der Regierung, zu produktiren, hatte ich gewiß keine ande­
re Absicht, als nur zu behindern, daß nicht ohne, ja vielleicht gar wider 
Ew. Durchl. Willen, Eingaben zur Kanzeley kämen, welche von Perso­
nen unterschrieben sind, die eine Verbindung unter sich errichtet, aber noch 
nicht dargethan hatten, daß ihre Verbindung, unter Landesherrlicher Be-
stätigunq, bestehe. 

Diesen Bewegungsgrund meiner nur vorläufig gemachten Verfügung 
haben Ew. Hochsürstl. Durchlaucht, durch eine untertänige schriftliche An-
zeige, zu der Zeit erfahren, als Höchst Ihnen die, unter den 21 sten und 
24sten September von uns hier anwesenden Oberrathen und Rüthen schrist-
lich abgefaßte, Vorstellungen, untertänigst unterleget worden, auf die ich 
mich jetzt ehrfurchtsvoll beziehe. — Die in selbigen enthaltene Anfrage, 
ob Ew. Durchlaucht die vorgegebene Vereinigung samtlicher Glieder deö 
Bürger standeS erlaubt haben, oder ob in entgegen gesetztem Falle Höchst-
dieselben nicht befehlen wollen, daß Eingaben mit solcher Umschrift in der 
Kanzeley nicht angenommen werden sollten ? geschähe aus bloßer Wachsam-
feit für Höchsidero Fürsten Rechte und aus Achtung gegen beschworene 
Amtspflichten. 

Eben dieselben Gründe, verbunden mit dem Wunsche, den Argwohn 
aller Begünstigung zu vermeiden, hatten meine nur provisionelle, nur bis 
zu Ew. Durchlaucht weiteren Verfügung daurende Verordnung in der Kan-
ze?ey veranlasset, durch welche jedoch Niemanden der Zugang zu seinem 
Landesherrn erschweret werden sctlte. 

Wenn übrigens in der unftrrn 24sten September produktirten Einaa-
be sämtlicher Städte und vereinigter Glieder des Bürgerstandes gesagt 
worden, daß, nach dem Jnnhalte meinender Kanzeley gegebenen Vorschrift, 

nichts 
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nichts ohne Vorwissen der Rsgierung angenommen oder produktirt werden 
sollen, was eine Beziehung auf den Landtag oder auf die bürgerlichen An-
träge hat, besonders keine von vereinigten Gliedern des Bürgerstandes un-
tcrsch iebene Eingabe, so war letzteres eigentlich dasjenige, was ich meynte, 
aus schon angeführten Gründen aber nicht ganzlich behindern, sondern nur 
fo lange aufschieben wollte, bis die von Ew. Durchlauchten, auf die, an 
Hochstdieselben von Dero Regierungskonfeil ergangene, ehrerbietige Vor-
stellung und Anfrage, zu erwartende Höchste Erklärung und endliche Wil-
lensmeynung eingetroffen wäre: und diefer (zu einer Zeit da Ew. Hoch-
fürstlichen Durchlaucht die hiesigen Herzogtümer durch persönliche Gegen-
wart im jande beglücken) nothwendig gewesenen vorläufigen Verordnung 
des Kanzeleydirektoris hätte, unter keinem Vorwande^ von dessen Unter-
geordneten zuwider gehandelt werden müssen, weil durch solche Kontraven-
tion eine wirkliche Abweichung von den Subordinationsregeln begangen 
worden. 

Nunmehro aber, Gnädigster Herr! da Sie durch Höchstdero Man-
dat vom 29sten September befohlen haben, daß alles ohne Verzug ange-
nommen werden soll, was von Seiten der Städte und des Bürgerstandes 
iu der Kanzeley eingegeben würde, — da dieser Befehl selbst zwey Einla-
gen, mit der quastionirten Unterschrift, enthält, daraus aber erhellet, daß 
Ew. Hochsürstl. Durchleuchten selbige approbiret haben; bleibt mir, nach-
dem ich, so wie meine Kollegen, die uns obliegende Amtspflichten, durch 
die an unfern Gnädigsten jandesherrn gerichtet gewesene Vorstellungen be-
vbachtet haben, nichts weiter übrig, als demjenigen Gehorsam zu leisten, 
was durch obgcdacht Höchstes Mandat mir ist befohlen worden. 

Ich ersterbe in tiefster Submisson 

Ew. Hochsürstl. Durchlauchten 

unterthanigstgehorsamster 

Carl Ferdinand rcn Rutenberg, 

Ex-
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Extradidit 

C L S.l 
D. 

Prod. den Ąten Oetober 1790* 
Hochsürstl» Kanzeley. 

et in fidetn fubfcripfifc 
Johann Iriederich Conradi, 

AbersekretariuS. 

Nro. 23; 

Durchlauchtigster Herzog, 
Gnädigster Fürst und Herr! 

9l(id)tem wir in Erfahrung gebracht, daß verschiedene Eingaben'Einer 
Wohlgebohrnen Ritter - unb Landschaft, welche Beziehung auf die Antrage 
des Bürgerstandes haben sollen, zur Hochsürstl. Kanzeley gekommen sind; 
so treten Ew. Hochfürst. Durchlaucht wir hiemit nnterthanigst gehorsamst 
an. es geruhen Hochstdieselben in Gnaden, uns solche Eingaben Einer 
Wohlgebohrnen Ritter- und Landschaft, zur Wahrnehmung unserer Ge­
rechtsame, aus der Hochsürstl. Kanzeley gerechtsamst kommnniciren und 
Anfertigen zu lassen. 

Wir ersterben dafür in der tiefsten Ehrfurcht 

Ew. Hochfürst.. Durchlaucht 
Unseres Gnädigsten Fürsten und Herrn, 

unterchänigstgehorsamste 

samtliche Städte und vereinigte Glie-
der des Bürgerstandes der Herzog-
thnmer Kurland und Semgallen. 

Prod. den 2Osten Sept. 1790, 
Hochsürstl. Kanzeley. 

Nro. 23. 
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Nro. 23. 

Von Gottes Gnaden Wir PETER, in Liefland, zu 
Kurland und Seingallen, auch in Schlesien zu Saga» 

Herzog, und Freyer Standes'herr zu Wartenberg, 
Bralin und Gofchütz ic. JC. 

Unfern Gnädigen Gruß zuvor. Wohlzebohrne Hebt Getreue. WaS 
die Tit. sämtlichen Städte und vereinigten Glieder des VürqerstandeS Un--
serer Herzogthümer Kurland und Semgallen an Uns supplikando gelangen 
lassen, und weiter zu verordnen nnterthanigst gebeten, werdet Ihr aus der 
Beylage mit mehrerem ersehen. Wann Wir nun diesem rechtlichen Gesu­
che deseriret, so befehlen Wir Euch hiedurch gnädigst: alle Eingaben von 
Seiten Einer Wohlgebohrnen Ritter- und Landschaft, die auf die Antrage 
der Supplikanten eine Beziehung haben, des fordersamsten aus Unserer 
Kanzeley Ihnen zufertiqen zu lassen. Daran geschehet Unser gnadiger 
Wille. Gegeben zu Mitau, den ijten October 1790. 

Peter, Herzog zu Kurland. 
Den Wohlgebohrnen Unfern Lieben Getreuen Ober-

rathen und Rathen, samt lind sonders. 
Extradidit et in fidem fubfcrlpfit 

Johann Friederich Conradi, 
Ober-Sekretai ins. 


